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V E R H A N D L U N G S S C H R I F T  

ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG AM 22. MAI 2025 

im Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach, 

Petersplatz 3, 8093 St. Peter am Ottersbach 

 

Die Einladung der Mitglieder des Gemeinderates erfolgte am 14. Mai 2025 durch Emailversand. Der 

Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist im 

Anhang1 beigeschlossen. 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr Ende der Sitzung: 21:43 Uhr 

Anwesend waren:  Anwesend  Nicht anwesend 

Vorstandsmitglieder 

 Bgm. Reinhold Ebner (ÖVP)  Vizebgm. Helfried Otter (ÖVP)  Kassier Gerhard Sundl (FPÖ) 

Gemeinderatsmitglieder 

 GR Helmut Glauninger (ÖVP)  GR Christian Leber (ÖVP)  GRin Ingrid Leber (ÖVP) 

 GR Peter Pucher (ÖVP)  GR Josef Andreas Schantl (ÖVP)  GR Rainer Thuswohl (ÖVP) 

 GR Gerhard Pucher (FPÖ)  GR Julian Radkohl (FPÖ)  GRin Martina Rößler (FPÖ) 

 GR Georg Trummer (FPÖ)  GR Anton Solderer (SPÖ)  GR Wolfgang Hebenstreit (SPÖ) 

 

Außerdem anwesend: AL Kerstin Rumpler, 2 Zuhörer:innen 

Entschuldigt: --- 

Nicht entschuldigt: --- 

 

Vorsitzender: Bürgermeister Reinhold Ebner 

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung besteht aus einem öffentlichen und einem nicht-

öffentlichen Teil. Die Sitzung beginnt mit der Begrüßung durch den Bürgermeister. Anschließend 

findet eine Fragestunde statt. 

 
 

  



Mark tgemeinde  

ST.  PETER AM OTTERSBACH  Verhandlungsschrift Gemeinderatssitzung 
Petersplatz 3, 8093 St. Peter am Ottersbach ÖFFENTLICH 

 

GZ: 004-1/GR 01/02-2025 | GR-Sitzung 22. Mai 2025 Seite 2 von 167 

TAGESORDNUNG 

A. Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung durch den Bürgermeister – Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

2. Genehmigung bzw. Abänderung des öffentlichen Teiles der Verhandlungsschrift der Sitzung 

am 27. März 2025. 

3. Berichte des Bürgermeisters, sowie der Fachausschüsse. 

4. Bekanntgabe der Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter. 

5. Festlegung der Zahl der Ausschüsse, deren Wirkungsbereich, sowie die Zahl der jeweiligen 

Ausschussmitglieder. 

6. Beschlussfassung über den vereinfachten Wahlvorgang der Vertreter in die Ausschüsse, 

Körperschaften und Institutionen. 

7. Neuwahl der Schriftführer. 

8. Neuwahl der Ausschüsse: 

8.1. Prüfungsausschuss. 

8.2. Ausschuss für Sport, Soziales, Jugend, Gesundheit und Familie. 

8.3. Ausschuss für Kultur, Tourismus und Vereine. 

8.4. Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Regionales und Wirtschaft. 

8.5. Ausschuss für Bauangelegenheiten, Raumordnung, Wohnen, Infrastruktur 
und Hochwasserschutz. 

8.6. Schulausschuss der Volksschule. 

8.7. Schulausschuss der Mittelschule. 

9. Wahl der Gemeindevertreter in Körperschaften und Institutionen: 

9.1. Abfallwirtschaftsverband (AWV) Radkersburg. 

9.2. Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland. 

9.3. Wasserverband Wasserversorgung Radkersburg. 

9.4. Wasserverband Gnasbach. 

9.5. Wasserverband Auersbach. 

9.6. Abwasserverband Mittlerer Gnasbach. 

9.7. Tourismusverband Thermen- & Vulkanland. 

9.8. Zivilschutzverband Steiermark. 

9.9. Musikschule Mureck. 

10. Bestellung der Ortsvorsteher gem. § 48 Stmk. Gemeindeordnung 1967. 

11. Beschluss über die Bezüge der Ortsvorsteher gem. § 10 Abs. 2 Stmk. Gemeinde-Bezügegesetz. 

12. Beschluss über die Gewährung von Sitzungsgeld gem. § 18 Abs. 2 Stmk. Gemeinde-

Bezügegesetz. 

13. Beschluss der Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung 1967. 
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14. Beschluss über Abfassung der Verhandlungsschrift durch einen Gemeindebediensteten gem.  

§ 53 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung 1967, sowie über die Festlegung der Protokollart. 

15. Bestellung einer Kontaktperson für Gleichbehandlungsfragen gem. § 47 Abs. 4 Stmk. Landes-

Gleichbehandlungsgesetz 2023. 

16. Finanzierung für das Projekt „Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad“: 

16.1. Beratung und Beschlussfassung über die Darlehensaufnahme. 

16.2. Beschlussfassung der Vertragsentwürfe der Darlehen. 

17. Auftragsvergaben für das Projekt „Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad“: 

17.1. Kampfmittelerkundung. 

17.2. Bestandsaufnahme. 

18. Auftragsvergaben für das Projekt „Erneuerung Schulküche – MS“: 

18.1. Bautischlerarbeiten. 

18.2. Elektroarbeiten. 

18.3. Haustechnik. 

18.4. Bodenleger. 

19. Beschlussfassung über die Errichtung des Geh- & Radweges im Zuge der Sanierung der 

Ortsdurchfahrt St. Peter am Ottersbach. 

20. Beschlussfassung des Kaufvertrag-Entwurfes über den Erwerb des Gstk. Nr. 409/3, KG 66230 

St. Peter am Ottersbach. 

21. Örtliche Raumplanung – 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht, Flächenwidmungsplanänderung 1.17 (Fall A – Wittmannsdorf 

Au: „(Agri-) Photovoltaikanlage westlich Industriegebiet „Niederl“; Fall B – Wittmannsdorf Au: 

„Photovoltaikanlage östlich Industriegebiet Niederl“; Fall C – Südöstlich Jaun: „Agri-

Photovoltaikanlage Hühnerweide Dunkl“), sowie Geruchszonen in den genannten Bereichen 

gemäß § 27 (1) und (2) ROG 2020) – 2. Endbeschluss: 

21.1. Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der Mängelbekanntgabe / 

Versagungsandrohung der Abteilung 13 – Bau- und Raumordnung. 

21.2. Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der eingelangten Stellungnahmen 

und Einwendungen zur Anhörung nach Auflage. 

21.3. Beschlussfassung über die 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht. 

21.4. Beschlussfassung der Flächenwidmungsplanänderung 1.17. 

22. Örtliche Raumplanung – 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht, sowie Flächenwidmungsplanänderung 1.18 (Neufestlegung 

„Gewerbegebiet Rauch“): 
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22.1. Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der im Auflageverfahren 

eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen. 

22.2. Beschlussfassung über die 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht. 

22.3. Beschlussfassung der Flächenwidmungsplanänderung 1.18. 

23. Örtliche Raumplanung – Flächenwidmungsplanänderung 1.19 (Erweiterung Dorfgebiet  

„Summer“ – Neuhold): 

23.1. Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der zur 

Flächenwidmungsplanänderung 1.19 eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen 

zur 1. und 2. Anhörung. 

23.2. Beschlussfassung der Flächenwidmungsplanänderung 1.19. 

24. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme am Interreg-Projekt „Stärkung der 

Katastrophenschutzkapazitäten in der Grenzregion Slowenien – Österreich. 

25. Antrag auf Herstellung der Grundbuchsordnung gem. §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz für die 

Gstke. Nr. 1411 tw. und 1427/2 tw., beide KG 66245 Wittmannsdorf, lt. Vermessungsurkunde 

vom 18.04.2025 des Vermessungsbüros Vermessung Huber + Partner ZT GmbH, GZ: 253347-1. 

26. Beratung und Beschlussfassung über die bestehenden Gemeindeförderungen. 

27. Beratung und Beschlussfassung über den Vertragsabschluss zur Hagelabwehr. 

28. Beschlussfassung über die Auszahlung des Jagdpachtentgeltes für das Pachtjahr 2025/2026. 

29. Beschlussfassung über die Änderung des Sitzungsplanes für das Jahr 2025. 

30. Dringlichkeitsantrag: Veröffentlichung der Verhandlungsschrift. 

31. Allfälliges. 

 

 

B. Nicht öffentlicher Teil 

1. Genehmigung bzw. Abänderung des nicht öffentlichen Teiles der Verhandlungsschrift der  

Sitzung am 27. März 2025. 

2. Personalangelegenheiten. 

3. Aufnahme einer/eines Bediensteten für das Gemeindeamt St. Peter am Ottersbach. 

4. Aufnahme einer Kinderbetreuerin für den Kindergarten St. Peter am Ottersbach. 

5. Allfälliges zur nicht-öffentlichen Sitzung. 
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VERLAUF DER SITZUNG UND BESCHLÜSSE 

Eröffnung und Begrüßung durch den Bürgermeister. 

Bürgermeister Reinhold Ebner eröffnet die Sitzung und begrüßt die erschienenen 

Gemeinderatsmitglieder, sowie die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer. Besonders 

begrüßt er die neuen Gemeinderatsmitglieder und Frau AL Kerstin Rumpler. 

Fragestunde gem. § 54 Abs. 4 Steiermärkische Gemeindeordnung1967. 

Vor Eingang in die Tagesordnung wird eine Fragestunde abgehalten. Gemäß § 54/4 GemO 

hat jedes Gemeinderatsmitglied das Recht, zwei kurze mündliche Anfragen an den 

Bürgermeister, die Vorstandsmitglieder oder die Ausschussobleute zu richten. 

Nachfolgende Gemeinderatsmitglieder stellten Anfragen, die wie folgt beantwortet wurden: 

F = Frage A = Antwort 

 

 

GR Wolfgang Hebenstreit: 

F: In der letzten Sitzung haben wir die Glasfaserleitung beschlossen und es war noch nicht 

ganz klar, wer die Kosten übernehmen wird - SBIDI oder Gemeinde? Erfolgt der 

Ausbau nur bei der Hauptstraße oder auch bei Rosenbergstraße? 

A: Der Bürgermeister antwortet, dass die Kosten von SBIDI zur Gänze übernommen 

werden. Momentan macht es jedoch den Anschein, dass der Glasfaserausbau aus 

Sicht des Bundes und Landes bis zum Jahr 2028 auf Eis gelegt wird. 

Derzeit erfolgt der Ausbau nur im Ortsgebiet (Hauptstraße) mit Abzweiger Richtung 

Rosenbergstraße. Der Ortsteil St. Peter am Ottersbach könnte Glück haben, da in 

Mettersdorf am Saßbach der Ausbau des Glasfasernetzes und somit der 

Zusammenschluss über den Rosenberg erfolgen soll. 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

Bürgermeister Reinhold Ebner gibt bekannt, dass die Gemeinderäte ordnungsgemäß 

eingeladen wurden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und bedankt sich für das pünktliche 

Erscheinen. 
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Einleitend merkt Bürgermeister Reinhold Ebner an, dass für die Gemeinde das 

Bestmöglichste erreicht werden soll. Er bietet im Sinne der Gemeinde ein konstruktives 

Arbeiten mit allen Gemeinderäten an. Als Bürgermeister habe er natürlich die Verantwortung 

über alle Entscheidungen zu tragen. Abschließend bedankt er sich bei Frau AL Kerstin 

Rumpler für die Vorbereitung der Gemeinderatssitzung und der entsprechenden Unterlagen. 

2. Genehmigung bzw. Abänderung des öffentlichen Teiles der Verhandlungsschrift der 

Sitzung am 27. März 2025. 

Die vorläufige Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 27. März 2025 wurde allen 

Gemeinderatsmitgliedern mittels E-Mail übermittelt2. Diesbezüglich wurden keine 

Einwendungen erhoben. 

GR Josef Andreas Schantl stellt den Antrag, die Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung 

vom 27. März 2025 ohne zu verlesen zu genehmigen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Verhandlungsschrift der 

Gemeinderatssitzung vom 27. März 2025 ohne zu verlesen zu genehmigen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

Dringlichkeitsantrag gem. § 54, Abs. 3 Stmk. Gemeindeordnung aus 1967 i.d.g.F. 

Aufgrund der Dringlichkeit stellt GR Wolfgang Hebenstreit im Namen der Fraktion SPÖ den 

Antrag3 die gegenständliche Tagesordnung dieser Sitzung um den Tagesordnungspunkt 

„Veröffentlichung Verhandlungsschrift“ zu erweitern. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die gegenständliche Sitzung um 

den Tagesordnungspunkt „Veröffentlichung Verhandlungsschrift“ zu erweitern und als 

Tagesordnungspunkt 30 festzusetzen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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3. Berichte des Bürgermeisters, sowie der Fachausschüsse. 

ABA Perbersdorf – Unterberg, BA18 

Für das Projekt „ABA Perbersdorf – Unterberg, BA18“ werden derzeit die erforderlichen 

Einverständniserklärungen der Grundeigentümer eingeholt. Nach Vorliegen der Erklärungen 

kann mit der weiteren Planung vorgesetzt werden.  

 

Drucksteigerung & Versorgungsleitung Neu: Wittmannsdorf – Rosenberg 

Die WVA Mettersdorf kann von der Drucksteigerungsanlage Dietersdorf nur dann versorgt 

werden, wenn ein Lückenschluss zwischen dem Ortsteil Wittmannsdorf und dem Ortsteil 

Rosenberg hergestellt wird. 

Für eine ausfallsichere Wasserversorgung (samt Löschwasserbereitstellung) der WVA 

Mettersdorf über das Ortsnetz von St. Peter am Ottersbach wäre zwischen Wittmannsdorf und 

Rosenberg eine neue Drucksteigerung, sowie eine Verbindungsleitung mit rund 1 km Länge in 

der Dimension DN/OD160 zu errichten. Im Störfall kann das Versorgungsgebiet von zwei 

Seiten (Wittmannsdorf – DST Dietersdorf & St. Peter a. O. – HB Bierbaum) versorgt werden 

und damit die Versorgungsicherheit erhöht werden. 

Durch den Wasserverband Vulkanland wurde eine Studie und Schätzung beauftragt. Die 

Grobkostenschätzung ergab für die Errichtung einer Drucksteigerungsanlage und der 

Verbindungsleitung im Ortsteil Wittmannsdorf, sowie die Umbauarbeiten im Hochbehälter 

Rosenberg Kosten von insgesamt EUR 430.000,00. 

 

Ergebnis Messung der LAN-Verkabelung in der Mittelschule 

Aufgrund der mehrmals gemeldeten Netzwerkproblemen wurde zusammen mit einer externen 

Firma die Netzwerkverkabelung sowie die Glasfaserverkabelung durchgemessen. Ebenso 

wurde eine WLAN-Messung an zwei Standorten innerhalb des Schulgebäudes an zwei Tagen 

durchgeführt. Hierfür lag der Fokus im Bereich der Mittelschule und nur aufgrund der 

Netzwerkverflechtung wurde ein Teil der Volksschule mitgemessen. 

Die Messergebnisse zeigen eine - zum kleinen Teil - defekte Verkabelung auf, welche dem 

Alterungsprozess und Verschleißprozess (speziell die Dosen) geschuldet ist. Der größere Teil 

der Verkabelung ist funktional aber in der Leistung nicht mehr dem aktuellen Standard 

entsprechend. 

Notwendige Änderungen: 

– defekte Kabelstränge und Netzwerkdosen ersetzen. 
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– Verkabelung der Computerräume an die aktuelle Nutzung anpassen. 

– aktive Komponenten zur Leistungssteigerung des WLAN ersetzen. 

 

Wasserstatistik für das Jahr 2024 

Im Jahr 2024 wurde vom Wasserverband Vulkanland 107.220 m³ Wasser bezogen. Der 

Wasserverlust beim gemeindeeigenen Wassernetz betrug 5.995 m³ (5,59 %). Derzeit 

bestehen rund 710 Hausanschlüsse. Durch Bürgermeister Reinhold Ebner wird weiters 

mitgeteilt, dass bei der letzten Abschnittsfeuerwehrübung 90 m³ Wasser verbraucht wurden. 

 

Erneuerbare Energiegemeinschaft 

Durch Dir. Roland Gutmann wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass sein Team und er 

mit den Gemeinden Gnas, Straden und Bad Gleichenberg eine Energiegemeinschaft 

gegründet haben. Hierbei werden nur die eigenen Überschüsse der bestehenden 

gemeindeeigenen PV-Anlagen für andere Stromanlagen der Gemeinden verwendet. 

Diesbezüglich wäre auch eine Kooperation mit einer Nachbargemeinde möglich. 

Voraussetzung hierfür ist, dass sich beide innerhalb des gleichen Umspannwerkes befinden 

und ein Smart-Meter installiert ist. 

Die Gemeinden der Klima- und Energiemodellregion sind sich weiters einig, dass 

Energiegemeinschaften mit Privaten nicht erfolgen sollen, sondern nur für die eigenen 

Stromanlagen. 

 

Deregulierungsbedarf 

Die Stmk. Landesregierung hat beschlossen, ein großes Deregulierungspaket zu schnüren 

und schließlich auch gesetzlich umzusetzen. In dieses Projekt ist auch der Gemeindebund 

Steiermark eingebunden. 

Durch den Gemeindebund wurden bereits zahlreiche Bereiche für einen Deregulierungsbedarf 

angemeldet, u.a. Vereinfachungen im Gemeindehaushaltsrecht, Vereinfachung Baugesetz, 

aufsichtsbehördliche Genehmigungsvorgaben vereinfachen etc. Weiters wurde das Land 

Steiermark um Unterstützung bei Forderungen an den Bund hinsichtlich Grundsteuerreform, 

Finanzausgleich etc. gebeten. 
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Projektentwicklung: FF Bierbaum am Auersbach 

Durch die Freiwillige Feuerwehr Bierbaum am Auersbach wurde das Ansuchen um Einleitung 

einer Projektentwicklung für das Projekt „Feuerwehrhaus der FF Bierbaum am Auersbach“ bei 

der Gemeinde eingebracht. 

Aufgrund des Vorschlages durch Landesfeuerwehrinspektor Ing. Josef Plank wurde durch die 

Gemeinde ein schriftliches Ansuchen an das politische Büro (Hr. Lueger & Hr. Dr. Mohorko) 

gerichtet, mit der Bitte die Abteilung 17 mit einer Standortanalyse/Projektanalyse hinsichtlich 

des angeführten Projektes zu beauftragen. Laut Auskunft von Frau Ing. Ingrid Moder (A17) ist 

die Beauftragung durch das politische Büro bereits erfolgt, sodass bereits ein Termin für eine 

Besichtigung vereinbart wurde. 

 

Kammweg 2/5/81: Ausschreibung & Vergabe Mischgut 

Für das Projekt „Kammweg 2/5/81“ erfolgte durch das Land Steiermark die Ausschreibung 

und Vergabe für „Mischgutlieferung und Einbau“. Die eingelangten und geprüften Angebote 

ergaben folgendes Ergebnis: 

HTL Bau EUR 123.973,50 netto 

Swietelsky AG EUR 128.880,60 netto 

Klöcher Bau EUR 140.860,50 netto 

PORR EUR 154.095,00 netto 

Marko EUR 173.245,20 netto 

Strabag EUR 175.669,20 netto 

Das Angebot der Fa. Ing. Röck Gesellschaft m.b.H. wurde gem. § 141 Abs. 1 Z 7 

ausgeschieden. 

 

Rückhaltebecken Bierbaum 

Durch die Baubezirksleitung war geplant das Rückhaltebecken in Bierbaum am Auersbach zu 

reinigen und auszubaggern. Der Naturschutzbund hat dies jedoch unterbunden, da Frösche in 

dieses Becken platziert wurden. 

 

Direktauszahlung der KIP-Mittel (Kommunales Investitionsprogramm) 

Die Bundesregierung hat sich mit dem Österreichischen Städtebund und dem 

Österreichischen Gemeindebund darauf geeinigt, dass die bisherigen Zweckzuschüsse in 

Finanzzuweisungen für Investitionen umgewandelt werden sollen. 
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Es wird zukünftig kein Antrag mehr notwendig sein – die Mittel werden direkt ausbezahlt (auch 

bei derzeit laufenden Projekten sind keine Abrechnungen mehr notwendig). Weiters gibt es 

keine Einschränkung mehr bei den Investitionsarten – kein Katalog an Verwendungszwecken 

mehr. Und es sind keine Eigenmittel mehr erforderlich – die Gemeinden erhalten künftig 

antragslose Finanzzuweisungen. 

Insgesamt werden rund € 881 Mio. zur Auszahlung gelangen. Dies umfasst zum einen die 

Restmittel aus dem KIG 2020 und KIG 2023 sowie dem aktuellen Kommunalinvestitionsgesetz 

2025 inklusive dem Zweckzuschuss Digitaler Wandel (dessen Meldeobliegenheiten nun auch 

wegfallen). 

Die Beschlussfassung im Parlament wird Mitte Juni erfolgen. In den nächsten Tagen werden 

die entsprechenden Beträge bekanntgegeben, welche die Gemeinden zu den jeweiligen 

Auszahlungsterminen (Herbst 2025, sowie Ende Jänner in den Jahren 2026 – 2028) erwarten 

können. 

 

Rückbau und Sanierung von Artesern 

Betreffend Rückbau bzw. Sanierung von Artesern erfolgte durch die Gemeinde die Anfrage an 

die Bezirkshauptmannschaft, wie viele Arteser in Wiersdorf und Entschendorf am Ottersbach 

betroffen sind. Sobald die Gemeinde diesbezüglich eine Antwort erhalten hat, kann mit dem 

Land Steiermark über die Erstellung eines Gesamtprojektes für den Rückbau von Artesern 

gesprochen werden. 

Durch das Land Steiermark gibt es Pauschalförderungen: 

– Rückbau einer artesischen Brunnenanlage: 

Förderwerber = Gemeinde: € 2.000,- pro artesischen Brunnen. Bei Verzicht auf eine 

anschließende Neuerrichtung und Herstellung einer Anschlussleitung an das öffentliche 

Wasserversorgungsnetz: 1/3 der anfallenden Kosten der Anschlussleitung bzw. max.  

€ 1.200,- 

Förderwerber = Eigentümer: Rückbau einer artesischen Brunnenanlage € 1.750,- pro 

artesischen Brunnen. Bei Verzicht auf eine anschließende Neuerrichtung und Herstellung 

einer Anschlussleitung an das öffentliche Wasserversorgungsnetz: 1/3 der anfallenden 

Kosten der Anschlussleitung bzw. max. € 1.200,- 

– Sanierung (Rückbau & anschließende Neuerrichtung) einer artesischen Brunnenanlage: 

Förderwerber = Konsensinhaber bzw. Gemeinde: 

Rückbau: € 1.750,- 
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anschließende Neuerrichtung: € 35,-/lfm Tiefe 

Die Höhe der Landesförderung - Summe aller Pauschalen bzw. Förderanteile - beträgt 

maximal € 5.000,- pro artesischer Brunnenanlage 

 

Angelobung 

Die Angelobung der Bürgermeister und Vizebürgermeister durch die Bezirkshauptmannschaft 

erfolgte am 05. Mai 2025 in Feldbach. Es wurden alle Bürgermeister:innen und 

Vizebürgermeister:innen der Südoststeiermark zur gemeinsamen Angelobung eingeladen. 

Ebenso waren an diesem Termin Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark – 

allen voran die Referatsleiter – für Gespräche anwesend. 

 

Seniorenausflug 

Der diesjährige Seniorenausflug soll am 30. Juni 2025 stattfinden. Der Ausflug führt zum 

Betrieb „SteirerReis“ nach Klöch. Die Einladungen werden durch die Ortsvorsteher:innen 

ausgeteilt. 

4. Bekanntgabe der Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter. 

Gemäß § 15 Abs. 3 Stmk. Gemeindeordnung 1967 hat jede im Gemeinderat vertretene 

Fraktion dem Bürgermeister einen Fraktionsvorsitzenden und dessen Stellvertreter 

bekanntzugeben. Der Fraktionsvorsitzender und dessen Stellvertreter wurde bereits von allen 

Gemeinderatsfraktionen mittels Fraktionserklärung schriftlich bekanntgegeben: 

Fraktion ÖVP: 

Fraktionsvorsitzender: 

Bürgermeister Reinhold Ebner 

Stellvertreter: 

Vizebürgermeister Helfried Otter 

Fraktion FPÖ: 

Fraktionsvorsitzender: 

Kassier Gerhard Sundl 

Stellvertreter: 

GR Gerhard Pucher, BEd. 

Fraktion SPÖ: 

Fraktionsvorsitzender: 

GR Anton Solderer 

Stellvertreter: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

Angemerkt wird, dass somit gemäß § 15 Abs. 4 Stmk. Gemeindeordnung 1967 die 

bekanntgegebenen Fraktionsvorsitzenden oder - bei begründeter Verhinderung - dessen 

Stellvertreter berechtigt sind, in die Unterlagen der jeweiligen Tagesordnungspunkte der 
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Gemeinderatssitzung Einsicht zu nehmen und sich Aufzeichnungen zu machen. Die 

Einsichtnahme kann während der Amtsstunden und der für den Parteienverkehr bestimmten 

Zeit, bis zum Tag vor der Sitzung, erfolgen. 

Der Gemeinderat nimmt die Bekanntgabe der Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter 

zur Kenntnis. 

5. Festlegung der Zahl der Ausschüsse, deren Wirkungsbereich, sowie die Zahl der 

jeweiligen Ausschussmitglieder. 

Prüfungsausschuss 

Gemäß § 86 Abs. 1 und 2 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 hat der Gemeinderat aus seiner 

Mitte den Prüfungsausschuss zu bestellen. Jeder im Gemeinderat vertretenen Wahlpartei 

steht zumindest ein Mitglied zu. Weitere Mitglieder sind nach dem Verhältniswahlrecht zu 

wählen. Die Anzahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses wird mit 5 vorgeschlagen. 

Es entfallen somit 3 Mitglieder auf die ÖVP und je ein Mitglied auf die FPÖ und die SPÖ. 

Bürgermeister Ebner stellt somit den Antrag, die Anzahl der Mitglieder des 

Prüfungsausschusses mit 5 festzulegen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Anzahl der Mitglieder des 

Prüfungsausschusses mit 5 festzulegen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

Fachausschüsse 

Gemäß §§ 14 und 28 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 kann der Gemeinderat 

Fachausschüsse nach dem Verhältniswahlrecht bestellen. Jedem Ausschuss müssen 

mindestens 3 Mitglieder angehören und sind für den Fall der Verhinderung Ersatzmitglieder zu 

bestellen. Es wird vorgeschlagen die Fachausschüsse mit jeweils 5 Mitgliedern zu bestellen. 

Es entfallen somit 3 Mitglieder auf die ÖVP und je ein Mitglied auf die FPÖ und die SPÖ. 

Bürgermeister Ebner stellt den Antrag, im Sinne der §§ 14 und 28 der Gemeindeordnung 1967 

folgende Ausschüsse mit jeweils 5 Mitgliedern zu bestellen: 

 Ausschuss für Sport, Soziales, Jugend, Gesundheit und Familie. 

 Ausschuss für Kultur, Tourismus und Vereine. 

 Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Regionales und Wirtschaft 
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 Ausschuss für Bauangelegenheiten, Raumordnung, Wohnen, Infrastruktur und 

Hochwasserschutz. 

 Schulausschuss der Volksschule. 

 Schulausschuss der Mittelschule. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, folgende Ausschüsse mit 

jeweils 5 Mitgliedern zu bestellen: „Ausschuss für Sport, Soziales, Jugend, Gesundheit 

und Familie“, „Ausschuss für Kultur, Tourismus und Vereine“, „Ausschuss für Umwelt, 

Landwirtschaft, Regionales und Wirtschaft“, „Ausschuss für Bauangelegenheiten, 

Raumordnung, Wohnen, Infrastruktur und Hochwasserschutz“, „Schulausschuss der 

Volksschule“, sowie „Schulausschuss der Mittelschule“. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

6. Beschlussfassung über den vereinfachten Wahlvorgang der Vertreter in die Ausschüsse, 

Körperschaften und Institutionen. 

Gemäß § 28 Abs. 2 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 hat die Wahl der Mitglieder in die 

einzelnen Ausschüsse unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der §§ 22, 24 und 

25 Abs. 1 zu erfolgen. 

Der Gemeinderat kann einstimmig beschließen, die Wahl in die Ausschüsse in einem 

vereinfachten Wahlverfahren durch Erheben der Hand durchzuführen. Diesbezüglich wurden 

den einzelnen Fraktionen bereits vorab gebeten eine Fraktionserklärung über die 

Durchführung des vereinfachten Wahlverfahrens zu unterfertigen. Die Fraktionserklärung 

wurde von allen Gemeinderatsfraktionen unterfertigt übermittelt. Daher ist davon auszugehen, 

dass alle Fraktionen mit dem vereinfachten Wahlverfahren einverstanden sind. Eine 

Beschlussfassung ist jedenfalls erforderlich. 

Bürgermeister Ebner stellt somit den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, dass die 

Wahl der Mitglieder in die einzelnen Ausschüsse, Körperschaften und Institutionen im 

vereinfachten Wahlverfahren durch Erheben der Hand erfolgen soll. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die Wahl der Mitglieder in 

die einzelnen Ausschüsse, Körperschaften und Institutionen im vereinfachten 

Wahlverfahren durch Erheben der Hand erfolgt. 
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Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

7. Neuwahl der Schriftführer. 

Gemäß § 53 Abs. 1 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 wählt der Gemeinderat aus seiner 

Mitte Schriftführer. Jeder im Gemeinderat vertretenen Wahlpartei kommt mindestens ein 

Schriftführer zu. 

Folgende Vorschläge werden eingebracht: 

Für die ÖVP: GR Ingrid Leber 

Für die FPÖ: Kassier Gerhard Sundl 

Für die SPÖ: GR Wolfgang Hebenstreit 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, mittels Handzeichen, die GR 

Ingrid Leber, Kassier Gerhard Sundl und GR Wolfgang Hebenstreit als Schriftführer:innen 

zu bestellen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

8. Neuwahl der Ausschüsse: 

Nunmehr erfolgt die Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder in die verschiedenen 

Ausschüsse. Entsprechend der Beschlussfassung unter Tagesordnungspunkt 4 ist die Anzahl 

der Mitglieder im jeweiligen Ausschuss mit 5 festgelegt. Es entfallen 3 Mitglieder je Ausschuss 

auf die ÖVP und je 1 Mitglied auf die FPÖ und SPÖ. 

 

8.1. Prüfungsausschuss. 

Gemäß § 28 und § 86a der Stmk. Gemeindeordnung 1967 werden für den 

Prüfungsausschuss von den anspruchsberechtigten Fraktionen ÖVP, FPÖ und SPÖ folgende 

Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen: 

 



Mark tgemeinde  

ST.  PETER AM OTTERSBACH  Verhandlungsschrift Gemeinderatssitzung 
Petersplatz 3, 8093 St. Peter am Ottersbach ÖFFENTLICH 

 

GZ: 004-1/GR 01/02-2025 | GR-Sitzung 22. Mai 2025 Seite 15 von 167 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

GR Peter Pucher 

GR Ingrid Leber 

GR Rainer Thuswohl 

Ersatzmitglieder: 

GR Josef Andreas Schantl 

GR Christian Leber 

GR Helmut Glauninger 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Gerhard Pucher 

Ersatzmitglied: 

GR Julian Radkohl 

Wahlvorschlag der SPÖ: 

Mitglied: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

Ersatzmitglied: 

GR Anton Solderer 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder für den Prüfungsausschuss lt. angeführten 

Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

8.2. Ausschuss für Sport, Soziales, Jugend, Gesundheit und Familie. 

Gemäß § 28 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 werden für den Ausschuss für Sport, 

Soziales, Jugend, Gesundheit und Familie von den anspruchsberechtigten Fraktionen ÖVP, 

FPÖ und SPÖ folgende Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen: 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

GR Peter Pucher 

GR Christian Leber 

Ersatzmitglieder: 

GR Ingrid Leber 

GR Helmut Glauninger 

GR Rainer Thuswohl 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Martina Rößler 

Ersatzmitglied: 

Kassier Gerhard Sundl 
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Wahlvorschlag der SPÖ: 

Mitglied: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

Ersatzmitglied: 

GR Anton Solderer 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder für den Ausschuss für Sport, Soziales, 

Jugend, Gesundheit und Familie lt. angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

8.3. Ausschuss für Kultur, Tourismus und Vereine. 

Gemäß § 28 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 werden für den Ausschuss für Kultur, 

Tourismus und Vereine von den anspruchsberechtigten Fraktionen ÖVP, FPÖ und SPÖ 

folgende Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen: 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

GR Christian Leber 

GR Helmut Glauninger 

GR Rainer Thuswohl 

Ersatzmitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

GR Josef Andreas Schantl 

GR Ingrid Leber 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Georg Trummer 

Ersatzmitglied: 

GR Martina Rößler 

Wahlvorschlag der SPÖ: 

Mitglied: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

Ersatzmitglied: 

GR Anton Solderer 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder für den Ausschuss für Kultur, Tourismus 

und Vereine lt. angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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8.4. Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Regionales und Wirtschaft. 

Gemäß § 28 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 werden für den Ausschuss für Umwelt, 

Landwirtschaft, Regionales und Wirtschaft von den anspruchsberechtigten Fraktionen ÖVP, 

FPÖ und SPÖ folgende Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen: 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

GR Josef Andreas Schantl 

GR Peter Pucher 

GR Rainer Thuswohl 

Ersatzmitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

GR Ingrid Leber 

GR Helmut Glauninger 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Julian Radkohl 

Ersatzmitglied: 

Kassier Gerhard Sundl 

Wahlvorschlag der SPÖ: 

Mitglied: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

Ersatzmitglied: 

GR Anton Solderer 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder für den Ausschuss für Umwelt, 

Landwirtschaft, Regionales und Wirtschaft lt. angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

8.5. Ausschuss für Bauangelegenheiten, Raumordnung, Wohnen, Infrastruktur und 

Hochwasserschutz. 

Gemäß § 28 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 werden für den Ausschuss für 

Bauangelegenheiten, Raumordnung, Wohnen, Infrastruktur und Hochwasserschutz von den 

anspruchsberechtigten Fraktionen ÖVP, FPÖ und SPÖ folgende Mitglieder bzw. 

Ersatzmitglieder vorgeschlagen: 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

Ersatzmitglieder: 

GR Peter Pucher 
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GR Josef Andreas Schantl 

GR Rainer Thuswohl 

GR Christian Leber 

GR Helmut Glauninger 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Gerhard Pucher 

Ersatzmitglied: 

GR Georg Trummer 

Wahlvorschlag der SPÖ: 

Mitglied: 

GR Anton Solderer 

Ersatzmitglied: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder für den Ausschuss für 

Bauangelegenheiten, Raumordnung, Wohnen, Infrastruktur und Hochwasserschutz lt. 

angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

8.6. Schulausschuss der Volksschule. 

Gemäß § 28 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 werden für den Schulausschuss der 

Volksschule von den anspruchsberechtigten Fraktionen ÖVP, FPÖ und SPÖ folgende 

Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen: 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

GR Peter Pucher 

GR Christian Leber 

Ersatzmitglieder: 

GR Josef Andreas Schantl 

GR Ingrid Leber 

GR Helmut Glauninger 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Gerhard Pucher 

Ersatzmitglied: 

GR Martina Rößler 
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Wahlvorschlag der SPÖ: 

Mitglied: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

Ersatzmitglied: 

GR Anton Solderer 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder für den Schulausschuss der Volksschule lt. 

angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

8.7. Schulausschuss der Mittelschule. 

Gemäß § 28 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 werden für den Schulausschuss der 

Mittelschule von den anspruchsberechtigten Fraktionen ÖVP, FPÖ und SPÖ folgende 

Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder vorgeschlagen: 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

GR Josef Andreas Schantl 

GR Peter Pucher 

Ersatzmitglieder: 

GR Ingrid Leber 

GR Christian Leber 

GR Helmut Glauninger 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Gerhard Pucher 

Ersatzmitglied: 

GR Martina Rößler 

 

Wahlvorschlag der SPÖ: 

Mitglied: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

Ersatzmitglied: 

GR Anton Solderer 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder für den Schulausschuss der Mittelschule lt. 

angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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9. Wahl der Gemeindevertreter in Körperschaften und Institutionen: 

9.1. Abfallwirtschaftsverband (AWV) Radkersburg. 

Gemäß § 13 Abs. 1 Gemeindeverbandsorganisationsgesetz hat der Gemeinderat die Vertreter 

seiner Gemeinde nach dem Verhältnis der im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien zu 

wählen. Gemäß § 13 Abs. 2 Gemeindeverbandsorganisationsgesetz bestimmt sich die Anzahl 

der von der Gemeinde zu entsendenden Vertreter nach der Einwohnerzahl. Gemeinden von 

2.001 bis 5.000 Einwohner haben 2 Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden. Es 

entfallen somit jeweils 1 Vertreter auf die ÖVP und FPÖ. 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Bgm. Reinhold Ebner 

Ersatzmitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

Kassier Gerhard Sundl 

Ersatzmitglied: 

GR Gerhard Pucher 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Entsendung der Gemeindevertreter für den Abfallwirtschaftsverband (AWV) Radkersburg 

lt. angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

9.2. Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland. 

Gemäß § 13 Abs. 1 Gemeindeverbandsorganisationsgesetz hat der Gemeinderat die Vertreter 

seiner Gemeinde nach dem Verhältnis der im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien zu 

wählen. Gemäß § 6 Abs. 2 Satzung des Wasserverbandes Wasserversorgung Vulkanland 

bestimmt sich die Anzahl der von der Gemeinde zu entsendenden Vertreter nach der 

Einwohnerzahl. Gemeinden von bis 5.000 Einwohner haben einen Vertreter in die 

Verbandsversammlung zu entsenden. Es entfällt somit ein Vertreter auf die ÖVP. 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Bgm. Reinhold Ebner 

Ersatzmitglied: 

Vizebgm. Helfried Otter 
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 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Entsendung der Gemeindevertreter für den Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland 

lt. angeführtem Wahlvorschlag. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

9.3. Wasserverband Wasserversorgung Radkersburg. 

Gemäß § 13 Abs. 1 Gemeindeverbandsorganisationsgesetz hat der Gemeinderat die Vertreter 

seiner Gemeinde nach dem Verhältnis der im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien zu 

wählen. Gemäß § 13 Abs. 2 Gemeindeverbandsorganisationsgesetz bestimmt sich die Anzahl 

der von der Gemeinde zu entsendenden Vertreter nach der Einwohnerzahl. Gemeinden von 

2.001 bis 5.000 Einwohner haben 2 Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden. Es 

entfallen somit jeweils 1 Vertreter auf die ÖVP und FPÖ. 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Bgm. Reinhold Ebner 

Ersatzmitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Georg Trummer 

Ersatzmitglied: 

GR Julian Radkohl 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Entsendung der Gemeindevertreter für den Wasserverband Wasserversorgung 

Radkersburg lt. angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

9.4. Wasserverband Gnasbach. 

Gemäß Satzung des Wasserverbandes Gnasbach hat der Gemeinderat 2 Vertreter seiner 

Gemeinde nach dem Verhältnis der im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien zu wählen. Es 

entfallen somit jeweils 1 Vertreter auf die ÖVP und FPÖ. 
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Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Bgm. Reinhold Ebner 

Ersatzmitglieder: 

GR Peter Pucher 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Georg Trummer 

Ersatzmitglied: 

GR Julian Radkohl 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Entsendung der Gemeindevertreter für den Wasserverband Gnasbach lt. angeführten 

Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

9.5. Wasserverband Auersbach. 

Gemäß Satzung des Wasserverbandes Auersbach hat der Gemeinderat 3 Vertreter seiner 

Gemeinde nach dem Verhältnis der im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien zu wählen. Es 

entfallen somit jeweils 2 Vertreter auf die ÖVP und FPÖ. 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

Bgm. Reinhold Ebner 

Vizebgm. Helfried Otter 

Ersatzmitglieder: 

GR Josef Andreas Schantl 

GR Rainer Thuswohl  

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Julian Radkohl 

Ersatzmitglied: 

GR Georg Trummer 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Entsendung der Gemeindevertreter für den Wasserverband Auersbach lt. angeführten 

Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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9.6. Abwasserverband Mittlerer Gnasbach. 

Gemäß § 13 Abs. 1 Gemeindeverbandsorganisationsgesetz hat der Gemeinderat die Vertreter 

seiner Gemeinde nach dem Verhältnis der im Gemeinderat vertretenen Wahlparteien zu 

wählen. Gemäß § 13 Abs. 2 Gemeindeverbandsorganisationsgesetz bestimmt sich die Anzahl 

der von der Gemeinde zu entsendenden Vertreter nach der Einwohnerzahl. Gemeinden von 

2.001 bis 5.000 Einwohner haben 2 Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden. Es 

entfallen somit jeweils 1 Vertreter auf die ÖVP und FPÖ. 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

GR Peter Pucher 

Ersatzmitglieder: 

GR Josef Andreas Schantl 

Wahlvorschlag der FPÖ: 

Mitglied: 

GR Georg Trummer 

Ersatzmitglied: 

GR Julian Radkohl 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Entsendung der Gemeindevertreter für den Abwasserverband Mittlerer Gnasbach lt. 

angeführten Wahlvorschlägen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

9.7. Tourismusverband Thermen- & Vulkanland. 

Gemäß Stmk. Tourismusgesetz 1992 hat der Gemeinderat einen Vertreter der Gemeinde in 

die Tourismuskommission zu entsenden. Zum Vertreter der Tourismusgemeinde darf nicht 

bestellt werden, wer bereits von der Vollversammlung zum Mitglied der Tourismuskommission 

gewählt worden ist.  

Mitglieder: 

GR Wolfgang Hebenstreit 

Ersatzmitglieder: 

Bgm. Reinhold Ebner 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Entsendung der Gemeindevertreter für den Tourismusverband Thermen- & Vulkanland lt. 

angeführtem Wahlvorschlag. 
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Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

9.8. Zivilschutzverband Steiermark. 

Gemäß § 31 Statuten des Zivilschutzverbandes Steiermark kann der Gemeinderat einen 

Vertreter der Gemeinde einen Zivilschutzbeauftragten namhaft machen. Es entfällt somit 1 

Vertreter auf die ÖVP. 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Zivilschutzbeauftragter: 

Vizebgm. Helfried Otter 

Ersatz-Zivilschutzbeauftragter: 

Bgm. Reinhold Ebner 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Namhaftmachung eines Zivilschutzbeauftragten lt. angeführtem Wahlvorschlag. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

9.9. Musikschule Mureck. 

Der Gemeinderat hat einen Vertreter der Gemeinde betreffend der Musikschule Mureck zu 

entsenden. Es entfällt somit 1 Vertreter auf die ÖVP. 

Wahlvorschlag der ÖVP: 

Mitglieder: 

GR Josef Andreas Schantl 

Ersatzmitglieder: 

Vizebgm. Helfried Otter 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig mittels Handzeichen, die 

Entsendung der Gemeindevertreter für die Musikschule Mureck lt. angeführtem 

Wahlvorschlag. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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10. Bestellung der Ortsvorsteher gem. § 48 Stmk. Gemeindeordnung 1967. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Gemäß § 48 der Stmk. Gemeindeordnung 1967 können auf Vorschlag des Bürgermeisters für 

Ortsteile der Gemeinde Ortsvorsteher bestellt werden. Zum Ortsvorsteher können nur 

Personen bestellt werden, die zum Gemeinderat wählbar sind und im betreffenden 

Ortsverwaltungsteil ihren Wohnsitz haben. Die Bestellung erfolgt für die Dauer der 

Funktionsperiode des Gemeinderates. Ortsvorsteher, die nicht Mitglied im Gemeinderat sind, 

haben das Gelöbnis gemäß § 21 Stmk. Gemeindeordnung 1967 zu leisten. 

Ortsvorsteher haben dem Bürgermeister über die Wünsche und Erfordernisse der 

Bevölkerung sowie über den Zustand des Gemeindeeigentums und der öffentlichen 

Einrichtungen, insbesondere der Straßen, Wege, Brücken und Plätze, in ihrem 

Ortsverwaltungsteil laufend zu berichten und diesbezügliche Vorschläge zu erstatten. Sie 

haben bei statistischen Erhebungen mitzuwirken. 

Der Ortsvorsteher ist an die Weisungen des Bürgermeisters gebunden. Es steht dem 

Bürgermeister frei, Ortsvorsteher zur Teilnahme an Gemeinderatssitzungen einzuladen; diese 

dürfen zu den Verhandlungsgegenständen, die ihren Ortsverwaltungsteil betreffen, das Wort 

ergreifen. Der Name des Ortsvorstehers und die dem Ortsvorsteher obliegenden Aufgaben 

gemäß § 48 Abs. 3 Stmk. Gemeindeordnung sind an der Amtstafel der Gemeinde 

kundzumachen. 

Bürgermeister Reinhold Ebner schlägt folgende Ortsvorsteher vor: 

Ortsteil St. Peter am Ottersbach GR Josef Andreas Schantl 

Ortsteil Bierbaum am Auersbach Matthias Rossmann 

Ortsteil Dietersdorf am Gnasbach GR Peter Pucher 

Ortsteil Edla Franz Fruhmann 

Ortsteil Entschendorf am Ottersbach Dietmar Hieß 

Ortsteil Perbersdorf bei St. Peter GR Rainer Thuswohl 

Ortsteil Wiersdorf GRin Ingrid Leber 

Ortsteil Wittmannsdorf GR Christian Leber 

Ortsteil Unter- und Oberrosenberg GR Helmut Glauninger 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die vorgeschlagenen Personen zu Ortsvorstehern bestellen. 
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 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt aufgrund des Vorschlages von 

Bürgermeister Ebner mit 8 Stimmen und 7 Gegenstimmen, die angeführten Personen zu 

Ortsvorsteher zu bestellen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl 

Gegenstimmen: Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang 

Hebenstreit 

Enthaltung:  --- 

11. Beschluss über die Bezüge der Ortsvorsteher gem. § 10 Abs. 2 Stmk. Gemeinde-

Bezügegesetz. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Gemäß § 10 Abs. 2 Stmk. Gemeinde-Bezügegesetz kann Ortsvorstehern ein Bezug gewährt 

werden. Dieser Bezug darf den Bezug, der sich aus § 10 Abs. 1 Stmk. Gemeinde-

Bezügegesetz ergibt, nicht überschreiten. 

Grundlage für die Berechnung der Bezüge der Ortsvorsteher ist pro Einwohner ein Betrag von 

EUR 1,01. Bürgermeister Reinhold Ebner stellt somit den Antrag, der Gemeinderat möge 

folgende Bezüge der Ortsvorsteher ausgehend von den Einwohnern beschließen: 

Ortsteil St. Peter am Ottersbach 611 EW EUR 617,11 

Ortsteil Bierbaum am Auersbach 454 EW EUR 458,54 

Ortsteil Dietersdorf am Gnasbach 355 EW EUR 358,55 

Ortsteil Edla 203 EW EUR 205,03 

Ortsteil Entschendorf am Ottersbach 219 EW EUR 212,10 

Ortsteil Perbersdorf bei St. Peter 305 EW EUR 308,05 

Ortsteil Wiersdorf 151 EW EUR 152,51 

Ortsteil Wittmannsdorf 398 EW EUR 401,98 

Ortsteil Unter- und Oberrosenberg 201 EW EUR 203,01 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Bezüge der Ortsvorsteher für die Gemeinderatsperiode 2025 – 2030 

laut angeführter Aufstellung beschließen. 
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 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt mit 8 Stimmen und 7 Gegenstimmen, die 

Bezüge der Ortsvorsteher für die Gemeinderatsperiode 2025 – 2030 laut angeführter 

Aufstellung 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl 

Gegenstimmen: Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang 

Hebenstreit 

Enthaltung:  --- 

12. Beschluss über die Gewährung von Sitzungsgeld gem. § 18 Abs. 2 Stmk. Gemeinde-

Bezügegesetz. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Gemäß § 18 Abs. 2 Stmk. Gemeinde-Bezügegesetz kann der Gemeinderat beschließen, dass 

Gemeinderatsmitglieder, die keinen sonstigen Bezug nach diesem Gesetz erhalten, für die 

Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates oder der Ausschüsse ein Sitzungsgeld zuerkannt 

wird. 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge ein Sitzungsgeld in der Höhe von EUR 30,00 für die Teilnahme an 

Sitzungen des Gemeinderates und der Fachausschüsse beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, ein Sitzungsgeld in der Höhe 

von EUR 30,00 für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates und der 

Fachausschüsse. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

13. Beschluss der Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung 1967. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis kann der 

Gemeinderat Angelegenheiten gemäß § 43 Abs. 2 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 

in der ab 02.12.2019 geltenden Fassung des LGBL 96/2019 dem Gemeindevorstand 

übertragen. 
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Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Übertragungsverordnung4 gem. § 43 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung 

1967 beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt mit 10 Stimmen und 5 Gegenstimmen, die 

Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung 1967. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg Trummer 

Enthaltung:  --- 

14. Beschluss über die Abfassung der Verhandlungsschrift durch einen 

Gemeindebediensteten gem. § 53 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung 1967, sowie über die 

Festlegung der Protokollart. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Durchführung der Gemeinderatssitzungen ist es 

erforderlich, die Sitzung des Gemeinderates in Form einer Verhandlungsschrift festzuhalten. 

Gemäß § 53 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung kann auf Verlangen der Schriftführer die 

Abfassung dieser Verhandlungsschrift durch einen Gemeindebediensteten erfolgen. Die 

Abfassung soll weiterhin durch die Gemeindebedienstete Frau AL Kerstin Rumpler erfolgen. 

Des Weiteren soll festgelegt werden, welche Protokollart für die Verhandlungsschrift der 

Gemeinderatssitzungen verwendet wird. Die Protokollierung soll in Form eines 

Ergebnisprotokolls erfolgen. Hierbei konzentriert man sich auf die wesentlichen Ergebnisse 

und Beschlüsse der Sitzung. 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Abfassung durch die Gemeindebedienstete Frau AL Kerstin Rumpler, 

sowie die Protokollart in Form eines Ergebnisprotokolls für die Verhandlungsschrift 

beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt mit 8 Stimmen und 7 Gegenstimmen, die 

Abfassung durch die Gemeindebedienstete Frau AL Kerstin Rumpler, sowie die 

Protokollart in Form eines Ergebnisprotokolls für die Verhandlungsschrift. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl 
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Gegenstimmen: Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang 

Hebenstreit 

Enthaltung:  --- 

15. Bestellung einer Kontaktperson für Gleichbehandlungsfragen gem. § 47 Abs. 4 Stmk. 

Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2023. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Gemäß § 47 Abs. 4 Stmk. Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2023 hat in einer Gemeinde mit 

mindestens 15 Bediensteten der Gemeinderat auf Vorschlag des Bürgermeisters eine 

Kontaktperson für Gleichbehandlung und Gleichstellung auf die Dauer von fünf Jahre zu 

bestellen. 

Kontaktpersonen haben sich mit den die Gleichbehandlung und Gleichstellung betreffenden 

Fragen zu befassen. Sie haben Anfragen, Wünsche, Beschwerden, Anzeigen oder 

Anregungen einzelner Bediensteter entgegenzunehmen und die Bediensteten zu beraten und 

zu unterstützen. 

Mit 27. Mai 2025 endet die Funktionsperiode von Frau Rita Jurak als Kontaktperson. Es ist 

somit eine neue Kontaktperson zu bestellen bzw. ist eine Wiederbestellung möglich. 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Wiederbestellung von Frau Rita Jurak als Kontaktperson für 

Gleichbehandlung und Gleichstellung beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Wiederbestellung von Frau 

Rita Jurak als Kontaktperson für Gleichbehandlung und Gleichstellung. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

16. Finanzierung für das Projekt „Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad“: 

16.1. Beratung und Beschlussfassung über die Darlehensaufnahme. 

Für das Projekt „Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad“ werden die Kosten mit 

insgesamt EUR 1.700.000,00 geschätzt. 
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Das Land Steiermark hat für dieses Projekt insgesamt Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe 

von EUR 1.020.000,00 zugesichert, wobei EUR 102.000,00 bereits als direkte Finanzierung 

genehmigt wurden. Der Restbetrag von EUR 918.000,00 ist zunächst in Form eines 

Darlehens aufzunehmen und mit jährlichen Bedarfszuweisungsmittel von EUR 102.000,00 

innerhalb von 9 Jahren zurückzubezahlen. 

Aufgrund dessen ist die Aufnahme von zwei separaten Darlehen erforderlich: 

Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (BZ-Mittel) EUR 918.000,00 

Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (Eigenmittel) EUR 680.000,00 

Die Ausschreibung der Finanzierung erfolgte im Zeitraum 24. April 2025 bis 13. Mai 2025, 

12:00 Uhr, über die Plattform „Loanboox“. Der Vergleich5 der eingelangten Angebote ergibt 

folgenden Vergabevorschlag: 

Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (BZ-Mittel) 

Volumen: EUR 918.000,00 

Kreditgeber: Austrian Anadi Bank AG 

Verzinsung: 0,400% Aufschlag, 6-Monats-Euribor 

Laufzeit: 9 Jahre 

 

Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (Eigenmittel) 

Volumen: EUR 680.000,00 

Kreditgeber: Austrian Anadi Bank AG 

Verzinsung: 0,490% Aufschlag, 6-Monats-Euribor 

Laufzeit: 25 Jahre 

 

Bürgermeister Reinhold Ebner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufnahme des 

Darlehens „Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (BZ-Mittel)“ in Höhe von EUR 

918.000,00 an die Austrian Anadi Bank AG zu folgenden Konditionen: 0,400 % Aufschlag, 6-

Monats-Euribor, Laufzeit: 9 Jahre, beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Aufnahme des Darlehens 

„Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (BZ-Mittel)“ in Höhe von EUR 

918.000,00 an die Austrian Anadi Bank AG zu folgenden Konditionen: 0,400 % Aufschlag, 

6-Monats-Euribor, Laufzeit: 9 Jahre. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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Bürgermeister Reinhold Ebner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufnahme des 

Darlehens „Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (Eigenmittel)“ in Höhe von 

EUR 680.000,00 an die Austrian Anadi Bank AG zu folgenden Konditionen: 0,490 % 

Aufschlag, 6-Monats-Euribor, Laufzeit: 25 Jahre, beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Aufnahme des Darlehens 

„Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (Eigenmittel)“ in Höhe von EUR 

680.000,00 an die Austrian Anadi Bank AG zu folgenden Konditionen: 0,490 % Aufschlag, 

6-Monats-Euribor, Laufzeit: 25 Jahre. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

16.2. Beschlussfassung der Vertragsentwürfe der Darlehen. 

Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (BZ-Mittel) 

Seitens der Austrian Anadi Bank wurde der Vertragsentwurf6 für die Aufnahme des Darlehens 

„Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (BZ-Mittel)“ in Höhe von  

EUR 918.000,00 mit dem IBAN: AT88 5200 0007 9771 0016 und einem Aufschlag von 0,400 

%, 6-Monats-Euribor, übermittelt. Der Vertragsentwurf mit dem IBAN AT88 5200 0007 9771 

0016 wird zu einem integrierten Bestandteil der Verhandlungsschrift. 

Bürgermeister Reinhold Ebner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden 

Vertragsentwurf der Austrian Anadi Bank für die Aufnahme des Darlehens in Höhe von EUR 

918.000,00 mit einem Aufschlag von 0,400 %, 6-Monats-Euribor, für die Laufzeit (9 Jahre) 

beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den vorliegenden 

Vertragsentwurf für die Aufnahme des Darlehens in Höhe von EUR 918.000,00 mit einem 

Aufschlag von 0,400 %, 6-Monats-Euribor, für die gesamte Laufzeit (9 Jahre). Der 

Vertragsentwurf mit dem IBAN AT88 5200 0007 9771 0016 wurde dem Gemeinderat zur 

Kenntnis gebracht und wird zu einem integrierten Bestandteil der Verhandlungsschrift. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (Eigenmittel) 

Seitens der Austrian Anadi Bank wurde der Vertragsentwurf7 für die Aufnahme des Darlehens 

„Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad (BZ-Mittel)“ in Höhe von  

EUR 680.000,00 mit dem IBAN AT68 5200 0007 9770 9018 und einem Aufschlag von 0,490 

%, 6-Monats-Euribor, übermittelt. Der Vertragsentwurf mit dem IBAN AT68 5200 0007 9770 

9018 wird zu einem integrierten Bestandteil der Verhandlungsschrift. 

Bürgermeister Reinhold Ebner stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den vorliegenden 

Vertragsentwurf der Austrian Anadi Bank für die Aufnahme des Darlehens in Höhe von EUR 

680.000,00 mit einem Aufschlag von 0,490 %, 6-Monats-Euribor, für die Laufzeit (25 Jahre) 

beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den vorliegenden 

Vertragsentwurf für die Aufnahme des Darlehens in Höhe von EUR 680.000,00 mit einem 

Aufschlag von 0,490 %, 6-Monats-Euribor, für die gesamte Laufzeit (25 Jahre). Der 

Vertragsentwurf mit dem IBAN AT68 5200 0007 9770 9018 wurde dem Gemeinderat zur 

Kenntnis gebracht und wird zu einem integrierten Bestandteil der Verhandlungsschrift. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

17. Auftragsvergaben für das Projekt „Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad“: 

17.1. Kampfmittelerkundung. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Bei Notwendigkeit einer Tiefengründung wird von der ausführenden Baufirma eine 

Bestätigung über die Kampfmittelfreiheit des Baugrundstückes verlangt. Mit 01. Jänner 2025 

wird der Verdachtsflächenkataster, mit dem bereits in den meisten Fällen diesbezügliche 

Befürchtungen ausgeräumt werden konnten, nicht mehr geführt. Daher ist die Beauftragung 

einer Kampfmittelerkundung erforderlich und wurden entsprechende Angebote eingeholt: 

EOD Munitionsbergung GmbH EUR 1.176,00 brutto 

Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH EUR 1.483,20 brutto 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Angebot der Firma EOD Munitionsbergung GmbH, 4481 Asten. 
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 Angebot der Schollenberger Kampfmittelbergung GmbH, 2700 Wiener Neustadt. 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Auftragserteilung für die Kampfmittelerkundung an die Firma EOD 

Munitionsbergung GmbH beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Auftragserteilung für die 

Kampfmittelerkundung an die Firma EOD Munitionsbergung GmbH. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

17.2. Bestandsaufnahme. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde bereits die Vermessungsarbeiten an die 

Firma INNOGEO Ingenieurbüro GmbH vergeben. Zusätzlich ist nunmehr eine 

Bestandsaufnahme (Laserscan) erforderlich. Eine Ergänzung zum bestehenden Auftrag 

müsste somit beauftragt werden. 

INNOGEO Ingenieurbüro GmbH EUR 3.600,00 brutto 

Durch Planer DI Josef Niederl erfolgen ebenfalls geringfügige Aufmessarbeiten am Gebäude, 

welche nach Aufwand abgerechnet werden. 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Angebot der Firma INNOGEO Ingenieurbüro GmbH, 8423 St. Veit i. d. Südstmk. 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die ergänzende Auftragsvergabe für die Bestandsaufnahme an die Firma 

INNOGEO Ingenieurbüro GmbH beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die ergänzende Auftragsvergabe 

für die Bestandsaufnahme an die Firma INNOGEO Ingenieurbüro GmbH. 
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Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

18. Auftragsvergaben für das Projekt „Erneuerung Schulküche – MS“: 

18.1. Bautischlerarbeiten. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Für die Erneuerung der Schulküche in der Mittelschule St. Peter am Ottersbach erfolgte durch 

den beauftragten Planer die Ausschreibung des Gewerkes „Bautischlerarbeiten“. Insgesamt 

wurden fünf Firmen eingeladen ein Angebot abzugeben. Lediglich von zwei Firmen erfolgte 

die Übermittlung eines Angebotes. 

Die eingelangten Angebote zeigen folgendes Bild: 

A. Murrer Möbel GmbH, 8093 St. Peter a. O. EUR 53.964,84 brutto 

Deutschmann GesmbH, 8424 Gabersdorf EUR 70.500,00 brutto 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Angebot der Firma A. Murrer Möbel GmbH 

 Angebot der Firma Deutschmann GesmbH 

 Preisspiegel 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Auftragsvergabe für die Bautischlerarbeiten an die Firma A. Murrer 

Möbel GmbH, 8093 St. Peter am Ottersbach, beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Auftragsvergabe für die 

Bautischlerarbeiten an die Firma A. Murrer Möbel GmbH, 8093 St. Peter am Ottersbach. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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18.2. Elektroarbeiten. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Für die Erneuerung der Schulküche in der Mittelschule St. Peter am Ottersbach erfolgte durch 

den beauftragten Planer die Ausschreibung des Gewerkes „Elektroarbeiten“. 

Die eingelangten Angebote zeigen folgendes Bild: 

Elektro Tropper, 8093 St. Peter a. O. EUR 15.360,00 brutto 

Roth Handel & Bauhandwerkerservice GmbH, 8342 Gnas EUR 20.989,00 brutto 

E-Werk Gleinstätten GmbH, 8443 Gleinstätten EUR 22.789,18 brutto 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Angebot der Firma Elektro Tropper 

 Angebot der Firma Roth Handel & Bauhandwerkerservice GmbH 

 E-Werk Gleinstätten GmbH 

 Preisvergleich 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Auftragsvergabe für die Elektroarbeiten an die Firma Elektro Ing. 

Daniel Tropper, 8093 St. Peter am Ottersbach, beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Auftragsvergabe für die 

Elektroarbeiten an die Firma Elektro Ing. Daniel Tropper, 8093 St. Peter am Ottersbach. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

18.3. Haustechnik. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Für die Erneuerung der Schulküche in der Mittelschule St. Peter am Ottersbach erfolgte durch 

den beauftragten Planer die Ausschreibung des Gewerkes „Haustechnik“. 

Die eingelangten Angebote zeigen folgendes Bild: 

Reisacher Installationen GmbH, 8480 Mureck EUR 9.699,30 brutto 
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PMB Installationstechnik GmbH, 8344 Bad Gleichenberg EUR 9.703,69 brutto 

Ing. Harkam, 8410 Wildon EUR 11.430,00 brutto 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Angebot der Firma Reisacher Installationen GmbH 

 Angebot der Firma PMB Installationstechnik GmbH 

 Angebot der Firma Ing. Harkam 

 Preisvergleich 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Auftragsvergabe für die Haustechnik an die Firma Reisacher 

Installationen GmbH, 8480 Mureck, beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Auftragsvergabe für die 

Haustechnik an die Firma Reisacher Installationen GmbH, 8480 Mureck. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

18.4. Bodenleger. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Für die Erneuerung der Schulküche in der Mittelschule St. Peter am Ottersbach erfolgte durch 

den beauftragten Planer die Ausschreibung des Gewerkes „Bodenleger“. Der volle Umfang 

der angebotenen Leistung kommt nur zum Tragen, wenn die Notwendigkeit nach der 

Demontage der Küchenmöbel besteht. Ansonsten erfolgt nur die Neuverlegung im 

Abstellraum. 

Die eingelangten Angebote zeigen folgendes Bild: 

A. Murrer Möbel GmbH, 8093 St. Peter a. O. EUR 5.978,88 brutto 

PAKU Raumausstatter, 8434 Tillmitsch EUR 6.024,00 brutto 

Bodenverlegung Schantl, 8092 Mettersdorf a. S. EUR 7.117,20 brutto 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 
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 Angebot der Firma A. Murrer Möbel GmbH 

 Angebot der Firma PAKU Raumausstatter 

 Angebot der Firma Bodenverlegung Schantl 

 Preisvergleich 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Auftragsvergabe für die Bodenlegerarbeiten an die Firma A. Murrer 

Möbel GmbH, 8093 St. Peter a. O. beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Auftragsvergabe für die 

Bodenlegerarbeiten an die Firma A. Murrer Möbel GmbH, 8093 St. Peter a. O. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

19. Beschlussfassung über die Errichtung des Geh- & Radweges im Zuge der Sanierung der 

Ortsdurchfahrt St. Peter am Ottersbach. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt St. Peter am Ottersbach ist auch die Errichtung 

eines Geh- & Radweges geplant und soll umgesetzt werden. Die Planung und Ausschreibung 

erfolgten durch das Land Steiermark, Abteilung 16. Im Rahmen der steirischen 

Radfahrinitiative wird der Bau des Geh- & Radweges mit 50 % der Investitionskosten 

gefördert. Weiters erfolgte eine positive Beurteilung des eingereichten Förderantrages bei 

klimaaktiv mobil. 

Geschätztes Gesamtinvestitionsvolumen (brutto) EUR 620.000,00 

50 % Förderung Steirische Radfahrinitiative EUR 310.000,00 

35 % Förderung klimaaktiv mobil EUR 180.833,00 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Bestätigung der Abteilung 16 über die Förderung des Geh- und Radweges. 

 Positive Beurteilung: Förderantrag klimaaktiv mobil. 
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21. Örtliche Raumplanung – 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, Flächenwidmungsplanänderung 1.17 

(Fall A – Wittmannsdorf Au: „(Agri-) Photovoltaikanlage westlich Industriegebiet „Niederl“; 

Fall B – Wittmannsdorf Au: „Photovoltaikanlage östlich Industriegebiet Niederl“; Fall C – 

Südöstlich Jaun: „Agri-Photovoltaikanlage Hühnerweide Dunkl“), sowie Geruchszonen in 

den genannten Bereichen gemäß § 27 (1) und (2) ROG 2020) – 2. Endbeschluss: 

Die Unterlagen in der Fassung des 1. Endbeschlusses vom 30. September 2024 wurden auf-

grund der Versagungsandrohung der Abteilung 13 zurückgezogen. Aufgrund der 

erforderlichen Änderungen resultiert die Notwendigkeit eines neuerlichen Endbeschlusses 

durch den Gemeinderat. Aus der Mängelbekanntgabe/ Versagungsandrohung resultierte 

weiters auch die nachträgliche Anhörung nach Auflage in Zusammenhang mit dem 

Flächenabtausch/ Änderung der Abgrenzung im Planfall B. 

21.1. Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der Mängelbekanntgabe / 

Versagungsandrohung der Abteilung 13 – Bau- und Raumordnung. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Durch die Abteilung 13 Umwelt und Raumplanung wurde mit Schreiben vom 12. Februar 

2025, GZ: ABT13-232164/2024-21, zur vorgelegten ÖEK-Änderung 1.05 A-C, sowie 

Flächenwidmungsplanänderung 1.17 mitgeteilt, dass der Genehmigung Mängel bzw. 

Versagungsgründe entgegenstehen. 

Durch den beauftragten Raumplaner DI Stefan Battyan wurde ein Behandlungsvorschlag über 

die vorliegenden Mängelbekanntgabe/Versagungsandrohung ausgearbeitet, welcher dem 

Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird: 

 Abteilung 13 | Referat Bau- und Raumordnung, 12.02.2025, GZ.: ABT13-232164/2024-21 

Die Abteilung 13 hat mit Schreiben vom 12. Februar 2025 folgende Mängel bzw. Versagungsgründe: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Zur vorgelegten ÖEK-Änderung VF 1.05 A-C sowie der 

gleichzeitig vorgelegten Flächenwidmungsplanänderung VF 1.17 wird nach rechtlicher und fachlicher 

Prüfung der Unterlagen mitgeteilt, dass der Genehmigung derzeit nachfolgende Mängel bzw. 

Versagungsgründe entgegenstehen:  

1. Im Zuge der ggst. ÖEK-Änderung soll auch der Kriterienkatalog „Voraussetzungen für freistehende 

Photovoltaikanlagen in der örtlichen Raumplanung“ angepasst werden. Der genannte 

Kriterienkatalog wurde im Rahmen der ÖEK-Änderung 1.01 erstellt, jedoch nicht als integrierter 

Bestandteil der Verordnung festgelegt. Zwar wurde im Wortlaut des ÖEK 1.01 geregelt, dass 

„zukünftige Photovoltaikanlagen anhand des Kriterienkatalogs zu bewerten und umzusetzen sind“, 

jedoch ist der Kriterienkatalog selbst nur Teil des Erläuterungsberichts (Anm.: dieser war außerdem 

nicht Bestandteil der Auflageunterlagen). 
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Im ggst. ÖEK 1.05 wird in § 1 Abs. 2 nunmehr angeführt, dass die Verordnung neben dem Wortlaut 

und Plandarstellungen auch „aus dem Kriterienkatalog „Voraussetzungen für freistehende 

Photovoltaikanlagen in der örtlichen Raumplanung“ gemäß Einlage zur Verordnung besteht.“ Aus 

raumordnungsfachlicher sowie -rechtlicher Sicht sind die im Kriterienkatalog genannten Vorgaben 

rechtlich nicht ausreichend determiniert und können daher in der ggst. Form nur als Zielsetzungen in 

den Wortlaut der Verordnung mit aufgenommen werden. „Ziele“ sind auch begrifflich entsprechend 

offen zu formulieren, um in weiterer Folge eine Abwägung zu ermöglichen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die angesprochene ÖEK-Änderung 1.01 mit 

Bescheid der Stmk. Landesregierung – Abteilung 13 vom 28.11.2019, GZ.: ABT13-10.100-

274/2015-13, genehmigt wurde und mit entsprechender Kundmachung rechtskräftig wurde. 

Der ÖEK Wortlaut wurde nunmehr wie folgt geändert (ergänzende Textbausteine unterstrichen, 

Textaufhebung durchgestrichen): 

§2 Änderung des Kriterienkatalogs „Voraussetzungen Ziele für freistehende Photovoltaikanlagen 

in der örtlichen Raumplanung“ (vormals „Voraussetzungen für freistehende Photovoltaikanlagen 

in der örtlichen Raumplanung“) 

Der im Rahmen der 1. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.0 verordnete 

Kriterienkatalog „Ziele für freistehende Photovoltaikanlagen in der örtlichen Raumplanung“ 

(vormals „Voraussetzungen für freistehende Photovoltaikanlagen in der örtlichen Raumplanung“) 

als verbindliche Prüfgrundlage für freistehende Photovoltaikanlagen wird geändert. Die darin 

enthaltenen Kriterien und Vorgaben werden nunmehr als Ziele der Gemeinde zum Sachbereich 

Energie festgelegt. (siehe Einlage C zur Verordnung) 

Der Erläuterungsbericht im Kapitel „Zu §2 Änderung des Kriterienkatalogs „Voraussetzungen 

Ziele für freistehende Photovoltaikanlagen in der örtlichen Raumplanung“ (vormals 

„Voraussetzungen für freistehende Photovoltaikanlagen in der örtlichen Raumplanung“) wurde 

wie folgt ergänzt: 

Die Kriterien des Kriterienkatalogs werden im Zuge dieses Verfahrens nunmehr als Ziele der 

Gemeinde zum Sachbereich Energie festgelegt. Die definierten Zielsetzungen sind das Ergebnis 

einer gemeindeweiten Untersuchung. Die Definition als Ziele erlaubt eine gegenseitige 

Abwägung. Im Rahmen der konkreten Beurteilung eines Standorts ist auf die jeweiligen lokalen 

Sensibilitäten einzugehen. 

Der Mangel wurde behoben.“ 

„Darüber hinaus sind grundsätzlich sämtliche Kriterien – im Sinne einer gemeindeweiten 

Untersuchung - im Erläuterungsbericht vertieft fachlich zu begründen, da dies im Rahmen der ÖEK-

Änderung 1.01 augenscheinlich nicht erfolgt ist.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 
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„Aufgrund des Mangels wurde der Erläuterungsbericht im Kapitel „Zu §2 Änderung des 

Kriterienkatalogs „Voraussetzungen Ziele für freistehende Photovoltaikanlagen in der örtlichen 

Raumplanung“ (vormals „Voraussetzungen für freistehende Photovoltaikanlagen in der örtlichen 

Raumplanung“) wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wurde von bisher „Erläuterungen zu den Änderungen des Kriterienkatalogs/ 

Planungsbegründung“ geändert und lautet nun „Erläuterungen zum Kriterienkatalog - Ziele für 

freistehende Photovoltaikanlagen in der örtlichen Raumplanung (Planungsbegründung)“. 

2. Die darauffolgenden Erläuterungen wurden um eine Planungsbegründung zu jedem einzelnen 

Ziel gemäß Kriterienkatalog ergänzt. 

Der Mangel wurde behoben.“ 

„2. In § 1 Abs. 2 des ggst. Wortlauts wird angeführt, dass „die zeichnerischen Darstellungen der 

Änderungen des Örtlichen Entwicklungsplans sowie die zeichnerischen Darstellungen zu den 

Räumlichen Leitbildern“ jeweils mit „12.06.2024“ datiert sind. Die beiliegenden Plandarstellungen 

zum ÖEK sowie zum räumlichen Leitbild der Änderungsfälle „A“ und „B“ sind jedoch vielmehr mit 

„22.08.2024“ datiert. Dies betrifft auch die Plandarstellungen des FWP zu obgenannten 

Änderungsfällen. Es bedarf hierzu einer entsprechenden Klarstellung.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund Ihres Mangels wurde der Wortlaut im ÖEK §1 Abs. (2) wie folgt umformuliert 

(ergänzende Textbausteine unterstrichen, Textaufhebung durchgestrichen): 

„Die Verordnung besteht aus dem gegenständlichen Wortlaut, den zeichnerischen Darstellungen 

der Änderungen des Örtlichen Entwicklungsplans sowie den zeichnerischen Darstellungen zu 

den Räumlichen Leitbildern, jeweils vom mit Plandatum 12.06.2024 und 22.08.2024, sowie […]“ 

Aliquot zum ÖEK Wortlaut wurde der Wortlaut des FWPs geändert. 

Der Mangel wurde behoben.“ 

„3. Hinsichtlich „Fall B“ ist festzuhalten, dass die Abgrenzung der geplanten Ausweisung sowohl im 

ggst. Entwicklungsplan als auch im FWP im Vergleich zum Auflageentwurf augenscheinlich im 

nordöstlichen bzw. nordwestlichen Bereich verändert wurde (Abgrenzung wurde um ca. 15 - 20 m 

verschoben). Es liegen der ha. Abteilung keine Unterlagen über eine etwaige Anhörung nach Auflage 

(sowohl Grundeigentümer als auch Landesdienststellen) vor. Es ist daher im ggst. Fall von einem 

Verfahrensfehler auszugehen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Im Rahmen der Auflage wurde ein Einwand des benachbarten Grundeigentümers von 1328/3 

KG Wittmannsdorf eingebracht und u.a. ein größerer Abstand der PV-Widmung eingefordert. In 

enger und permanenter Absprache mit dem Projektwerber erfolgte daher in diesem Bereich eine 

Rücknahme um den Einwand zumindest teilweise zu berücksichtigen. Auf Wunsch des 

Projektwerbers wurde der Flächenverlust im Nordosten durch eine Erweiterung im selben 
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Flächenausmaß kompensiert. Von einer Anhörung wurde Abstand genommen, da die Änderung 

hinsichtlich des Charakters von keiner wesentlichen Bedeutung ist. Die Gesamtfläche der PV-

Anlage wurde im Vergleich zum Auflageentwurf nur unwesentlich geändert, es erfolgte lediglich 

ein Flächenabtausch im kleinräumigen und vernachlässigbaren Ausmaß. 

StROG2010 §38 (7): „Der Beschluss über den Flächenwidmungsplan in einer anderen als der zur 

Einsicht aufgelegten Fassung ist nur nach Anhörung der durch die Änderung Betroffenen 

zulässig, es sei denn, dass durch diesen Beschluss Einwendungen gemäß Abs. 6 Rechnung 

getragen werden soll und die Änderung keine Rückwirkung auf Dritte hat.“ 

Als von der Änderung betroffene gelten aus hier fachlicher Sicht der Projektwerber und 

Antragsteller (im Namen der Grundeigentümer), die Forstbehörde, wenngleich Forstflächen nicht 

unmittelbar in Anspruch genommen werden sowie die Naturschutzbehörde.  

Die Projektwerber, als der von der Änderung wesentliche Betroffene, wurde vor der 

Beschlussfassung durch mehrmalige Abstimmungen in die vorgenommenen Änderungen 

eingebunden. 

Hinsichtlich der räumlichen Näherung zu den angrenzenden Waldflächen, wodurch 

gegebenenfalls naturschutzfachliche Interessen schlagend werden, wird festgehalten, dass 

bereits im Auflageentwurf zu den Waldflächen ein durchgehender Mindestabstand von 20m 

eingehalten wurde. Im Rahmen der Auflage wurde kein Einwand durch die Forstbehörde 

erhoben, wodurch eine Akzeptanz der Planung abgeleitet wird. Im Einwand der BBL SO – 

Referat Wasser, Umwelt und Baukultur wurde zudem angeführt: „Der Abstand von 20m zum 

Waldrand wird als ausreichend betrachtet.“ (vgl. Einwand BBL SO vom 19.09.2024, Seite 2, 

letzter Satz). Im nordöstlichen Bereich wurde die Abgrenzung von 36,5m (Auflageentwurf) auf 

20m (Beschlussfassung) geändert. Aus den oben genannten Gründen wird den überörtlichen 

Interessen des Naturschutzes entsprochen. 

Aufgrund Ihrer Mängelmitteilung erfolgte eine Anhörung der Abteilung 13 – Bau- und 

Raumordnung als koordinierende Stelle hinsichtlich des ggst. Flächenabtausches. Der Mangel 

wurde durch die nachträgliche Anhörung behoben.“ 

„4. Im Zuge der Beschlussfassung am 30.09.2024 wurde bestimmten Einwendungen stattgegeben 

und in weiterer Folge wurden die entsprechenden Änderungen im Wortlaut vorgenommen (vgl. 

Stattgabe des Einwendungspunktes 2 der Abteilung 13 durch Ergänzung im § 6 Abs. 10 des ggst. 

ÖEK Wortlautes; Stattgabe des Einwendungspunktes 3 der Abteilung 13 durch Ergänzung im § 6 

Abs. 12 des ggst. ÖEK Wortlautes; Stattgabe des Pkt. 8 der Einwendung der Abteilung 13 durch 

Hinzunahme von „Der Eintrittszeitpunkt der zeitlich folgenden Nutzung wird mit der Stilllegung bzw. 

dauerhaften Außerbetriebnahme der Photovoltaikanlage festgelegt.“) Aus den vorgelegten 

Unterlangen ist nicht zu entnehmen, ob es diesbezüglich entsprechende Anhörungen oder 

gegebenenfalls Informationsschreiben – an den Grundeigentümer – gegeben hat. Es ist daher 

derzeit auch diesbezüglich von einem Verfahrensfehler auszugehen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 
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„Der Einwendungspunkt 2 der Abteilung 13 im Rahmen der Auflage betrifft die Ergänzung im § 6 

Abs. 10 des ggst. ÖEK Wortlaut (stichwortartig): Ausnahme für Agri-PV Anlagen wonach 

Einfriedungen keinen Mindestabstand von 20cm zum Boden einhalten müssen.  

Die Festlegung zu den Einfriedungen wurde gegenüber dem Auflageentwurf aufgelockert, daraus 

ist keine Benachteiligung für den Projektwerber ableitbar. Die Änderung hat keine Rückwirkung 

auf Dritte.   

Der Einwendungspunkt 3 der Abteilung 13 im Rahmen der Auflage betrifft die Ergänzung im § 6 

Abs. 12 des ggst. ÖEK Wortlaut (stichwortartig): Ergänzung, dass im  HQ100- 

Gefährdungsbereich neben Geländeveränderungen auch „bauliche Anlage, welche den 

Hochwasserabfluss nachteilig verändern“ ausgeschlossen werden. 

Im Auflageentwurf war bereits festgelegt, dass neue Abflusshindernisse, unzulässig sind. Somit 

wird die Auffassung vertreten, dass die Ergänzung von baulichen Anlagen lediglich eine 

Konkretisierung der bisherigen Bestimmungen darstellte.  

Der Einwendungspunkt 8 der Einwendung der Abteilung 13 im Rahmen der Auflage betrifft die 

Ergänzung des Wortlauts wie folgt: „Der Eintrittszeitpunkt der zeitlich folgenden Nutzung wird mit 

der Stilllegung bzw. dauerhaften Außerbetriebnahme der Photovoltaikanlage. 

Die grundsätzliche Festlegung einer zeitlich folgenden Nutzung erfolgte im Wortlaut und im 

Flächenwidmungsplan. Im Auflageentwurf wurde der Eintrittszeitpunkt der zeitlich folgenden 

Nutzung fälschlicherweise nicht im Wortlaut angeführt. Im Erläuterungsbericht wurde jedoch 

angeführt: „Die zeitlich folgende Nutzung wurde festgelegt, um die Nachnutzung der Bereiche 

nach der Außerbetriebnahme und Stilllegung der PV-Anlagen auf Ebene der Örtlichen 

Raumordnung zu regeln. Mit Eintritt der Folgenutzung Freiland kann eine Nutzung im Rahmen 

der Landwirtschaft erfolgen, womit der ursprüngliche Zustand durch den Grundeigentümer 

wiederherzustellen ist.“ Aus hier fachlicher Sicht handelte es bei der Ergänzung des Wortlauts um 

eine redaktionelle Anpassung. Die grundsätzlichen Modalitäten waren bereits im Auflageentwurf 

bekannt. 

Aus den oben genannten Gründen wurde in diesen Fällen keine Erforderlichkeit einer 

nachträglichen Anhörung abgeleitet. Der Mangel wurde zur Kenntnis genommen.“ 

„5. Die Behandlung der Einwendung der Abteilung 16 ist aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht 

ausreichend. Die im räumlichen Leitbild angeführte Bepflanzungsvorgaben sind jedenfalls nicht dazu 

geeignet, eine etwaige Blendwirkung vollständig auszuschließen, da etwa keine Mindestpflanzhöhe 

festlegt wird. Eine Sichtabschirmung außerhalb der Vegetationsperiode kann ebenfalls nicht 

sichergestellt werden.  

Aufgrund der Lage der ggst. Planungsfläche in sichtexponierter Lage entlang der Landesstraße 

bedarf es jedenfalls einer grundsätzlichen fachlichen Aussage darüber, ob – ungeachtet einer 

etwaigen Bepflanzung – durch technische Maßnahmen die blendfreie Ausgestaltung der Anlage 

möglich ist. Dies stellt eine wesentliche Planungsgrundlage dar, welche vor einer etwaigen 

Ausweisung im Sinne eines Nachweises der grundsätzlichen Standorteignung erforderlich ist.“ 
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Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Flächenwidmung eine abstrakte Vorgabe für eine 

künftige und noch zu planende PV-Anlage bildet. Die Blendwirkung der konkreten PV-Anlage 

kann nur im Rahmen des konkreten Projektgenehmigungsverfahrens beurteilt werden, da diese 

wesentlich von der Anordnung, Ausrichtung und den Blendeigenschaften der verwendeten 

Paneele abhängt. Aus Sicht der Gemeinde ist daher auf Ebene der Örtlichen Raumordnung der 

Hinweis bzw. die Zielsetzung, dass im Bauverfahren bzw. Projektgenehmigungsverfahren 

nachzuweisen ist, dass die Blendwirkung ausgeschlossen wird, ausreichend.  

Zwischenzeitlich liegt ein Blendgutachten auf Basis eines konkreten Belegungsentwurfs der PV-

Module durch das ausführende Büro Bloch³ Sonne GmbH, Gutachten vom 27.02.2025 vor. Das 

Gutachten wird den Beschlussunterlagen (2. Beschluss durch den Gemeinderat) zur Information 

beigelegt. Laut Gutachten konnten keine Blendbeeinträchtigungen durch die PV-Module auf dem 

Straßenverlauf der L-203 festgestellt werden. Gemäß Anlagenbetreiber ist zudem eine 

Sichtabschirmung außerhalb der Vegetationsperiode sowie während der Anwuchsphase mittels 

Vliesanbringung bei dem zu errichteten Maschendrahtzaun in Richtung der Landesstraße 

geplant.  

Der Mangel wurde durch die Darlegung und Ergänzung der Blendberechnung als fachliche 

Aussage über das Blendpotenzial auf die Landesstraße berücksichtigt. „ 

„6. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass auf den Seiten 19, 26 und 33 des Erläuterungsberichts 

augenscheinlich nicht sämtliche raumplanerischen Beurteilungskriterien des Kriterienkatalogs 

„Voraussetzungen für freistehende Photovoltaikanlagen in der örtlichen Raumplanung“ angeführt und 

behandelt werden. Es sind die entsprechenden Ergänzungen vorzunehmen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund des Mangels wurde der Erläuterungsbericht in der Prüftabelle zum jeweiligen Standort 

um die Einhaltung des Kriteriums „Bei Anlagen im Nahebereich von Landesstraßen darf die 

Verkehrssicherheit durch Blendwirkung nicht beeinträchtigt werden. Im Bedarfsfall ist im 

jeweiligen Projektgenehmigungsverfahren ein entsprechender Nachweis zu erbringen.“ ergänzt. 

Der Mangel wurde behoben.“ 

„7. Die in den Plandarstellungen zum ÖEK und FWP angeführte Bezeichnung „eva-pva-agri“ kann 

aus raumordnungsfachlicher Sicht nicht akzeptiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass ein 

Upload der Geodaten bei Verwendung dieser Bezeichnung nicht möglich ist. Nach Rücksprache mit 

dem GIS-Steiermark kann jedoch die Bezeichnung „agri-pva“ akzeptiert werden. Aus fachlicher Sicht 

handelt es sich hierbei lediglich um eine redaktionelle Korrektur der Plandarstellungen, da in den 

zugrundeliegenden Verordnungen die Bezeichnung der örtlichen Vorrang-/Eignungszone bzw. 

Sondernutzung im Freiland korrekt ist und keine Abkürzung angeführt wird. Die Bezeichnung „agri-

pva“ ist in den Plandarstellungen zu korrigieren.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 
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„Die Bezeichnung in den Plandarstellungen wurde entsprechend richtiggestellt. Der Mangel 

wurde behoben.“ 

„8. Die in § 6 Abs. 5 des ggst. ÖEK-Wortlauts ist in Frage zu stellen. Es wird im Sinne einer 

Klarstellung nahegelegt, die Formulierung „sind als Erdkabel auszuführen“ zu verwenden.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Die Festlegung wurde wie folgt umformuliert (ergänzende Textbausteine unterstrichen, 

Textaufhebung durchgestrichen): §6 Abs. 5: „Neue erforderliche Stromleitungen sind zu 

verkabeln als Erdkabel auszuführen.“ Der Mangel wurde durch Umformulierung des Wortlauts 

behoben.“ 

„9. § 6 Abs. 9 lit. e. des ggst. ÖEK: Es fällt nicht in die Kompetenz des Gemeinderates als 

Verordnungsgeber eine etwaige Abstimmung mit dem Bezirksnaturschutzbeauftragten festzulegen. 

Es kann sich somit lediglich um einen Hinweis handeln und ist dies in den Unterlagen entsprechend 

klarzustellen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund des Mangels wurde der Wortlaut im § 6 nun wie folgt geändert (Textaufhebung 

durchgestrichen): 

Abs. (9) lit. e „Bepflanzungen müssen durch heimische und standortgerechte Laubgehölze (siehe 

dazu auch Auflistung der Pflanzarten im Erläuterungsbericht) in Abstimmung mit der 

Bezirksnaturschutzbehörde erfolgen. Das Einreichprojekt ist zeitgerecht (mindestens 14 Tage vor 

dem Projektgenehmigungsverfahren) mit dem Bezirksnaturschutzbeauftragten abzustimmen, um 

Details zu Bepflanzungsmaßnahmen, Zaungestaltung, Gestaltung und Bewirtschaftung der 

Abstands- und Restflächen, abgestimmt auf lokale Gegebenheiten, festzulegen.“ 

Am Ende der Festlegungen des Räumlichen Leitbilds wurde ein gesonderter Absatz mit 

Hinweisen für das Bau- bzw. Projektgenehmigungsverfahren wie folgt ergänzt: 

Hinweise für das Bau- bzw. Projektgenehmigungsverfahren1: 

 Das Einreichprojekt ist zeitgerecht (mindestens 14 Tage vor dem 

Projektgenehmigungsverfahren) mit dem Bezirksnaturschutzbeauftragten abzustimmen, um 

Details zu Bepflanzungsmaßnahmen, Zaungestaltung, Gestaltung und Bewirtschaftung der 

Abstands- und Restflächen, abgestimmt auf lokale Gegebenheiten, festzulegen. 

 Im Bauverfahren ist in allen Fällen nachzuweisen, dass keine Blendwirkungen auf die 

Landesstraße L-203 und die benachbarten Wohnnutzungsbestände aus der PV-Anlage 

resultieren. 

Fußnote 1: Gegenständliche Hinweise stellen keine verbindliche Verordnung dar. 

Der Mangel wurde behoben.“ 
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„10. § 6 Abs. 11 des ggst. ÖEK: Ebenso fällt es nicht in die Kompetenz des Gemeinderates, die 

Vorlage eines Blendgutachtens durch den Bauwerber zu verordnen. Es kann sich somit lediglich um 

einen Hinweis bzw. Verweis auf das Baubewilligungsverfahren handeln und ist dies in den 

Unterlagen entsprechend klarzustellen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund des Mangels wurde der § 6 Abs. 11 als verbindliche Festlegung betreffend die 

Blendwirkung auf das Landesstraßen aufgehoben und nunmehr als Hinweis für das Bau- bzw. 

Projektgenehmigungsverfahren angeführt – siehe Behandlung des Mangels Pkt. 9. Der Mangel 

wurde behoben.“ 

„11. Hinsichtlich der Behandlung der naturschutzfachlichen Einwendung der BBL Südoststeiermark 

wird darauf hingewiesen, dass entgegen der Ausführungen die Bezeichnung der „Freihaltezone“ bei 

„Fall A“ in der Plandarstellung zum räumlichen Leitbild nicht korrigiert wurde. Dieser redaktionelle 

Mangel ist zu beheben.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Die Plandarstellung zum Räumlichen Leitbild Fall A wurde nunmehr berichtigt. Die Bezeichnung 

„Freihaltung Fließpfad“ wurde auf „Freihaltezone Fließpfad und Bepflanzung im Bestand“ 

korrigiert. Der Mangel wurde behoben.“ 

„Darüber hinaus ist aus raumordnungsfachlicher sowie -rechtlicher Sicht im ggst. Wortlaut zu „Fall A“ 

klarzustellen, dass die bestehenden Begleitgehölze entlang des Fließpfades jedenfalls in ihrer 

derzeitigen Ausprägung zu erhalten und Ausfälle zu ersetzen sind.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund des Mangels wurde der Wortlaut im § 6 Abs. 7 nun wie folgt formuliert (ergänzende 

Textbausteine unterstrichen, Textaufhebung durchgestrichen): 

„Innerhalb der Freihaltezonen gemäß Plandarstellung ist die Errichtung von baulichen Anlagen 

unzulässig. Davon ausgenommen sind Wege für die innere Erschließung. Im Fall A sind Wege 

innerhalb der Freihaltezone entlang des Fließpfads unzulässig. zu Gunsten der Erhaltung der Die 

bestehenden Bepflanzung ist dauerhaft zu erhalten, Ausfälle sind zu ersetzen unzulässig.“ 

Der Mangel wurde behoben.“ 

 

„12. In § 2 Abs. 5, § 3 Abs. 3 sowie § 4 Abs. 5 des ggst. FWP-Wortlauts findet sich ein redaktioneller 

Fehler (Tippfehler: „das Räumliches Leitbild“).“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Der Wortlaut wurde entsprechend korrigiert. Der Mangel wurde behoben.“ 

„Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen ist festzuhalten:  
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Das Legalitätsprinzip des Art 18 B-VG fordert den Gesetz- bzw. Verordnungsgeber dazu auf, 

hinreichend bestimmte Normen zu erlassen. Im ggst. Verordnungswortlaut werden vielfach Begriffe 

verwendet, deren konkrete Abgrenzungen rechtlich nicht gesichert ist. Durch die mehrfache 

Verwendung nicht ausreichend determinierter Begriffe und Bestimmungen wird dem Charakter einer 

Verordnung in wesentlichen Teilen nicht entsprochen und somit das verfassungsrechtliche 

Determinierungsgebot nicht erfüllt.  

Gemäß § 24 Abs. 7 und § 38 Abs. 7 des StROG 2010 ist der Beschluss über das örtliche 

Entwicklungskonzept in einer anderen als der zur Einsicht aufgelegten Fassung nur nach Anhörung 

der durch die Änderung Betroffenen zulässig, es sei denn, dass durch diesen Beschluss 

Einwendungen gemäß Abs. 6 Rechnung getragen werden soll und die Änderung keine Rückwirkung 

auf Dritte hat.  

Gem. § 22 Abs. 8 StROG 2010 können örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen zur 

Energieversorgung, wie insbesondere für Solar- und Photovoltaikfreiflächenanlagen auf Grundlage 

einer gemeindeweiten Untersuchung festgelegt werden.  

Den Verfahrensbestimmungen zur Erlassung bzw. Änderung der raumordnungsrechtlichen 

Planungsinstrumente „…ist gemeinsam, dass zwar jedermann Einwendungen erheben kann (vgl. § 

24 Abs. 1 Z 3, § 38 Abs. 1 Z 3 StROG 2010), dass diese aber nur nach Möglichkeit zu 

berücksichtigen sind (vgl. §§ 24 Abs. 6 und 38 Abs. 6 StROG 2010)“, (VwGH vom 09.08.2021, Ra 

2021/03/0053-3). Erfolgt keine Berücksichtigung der schriftlich vorgebrachten Einwendungen, ist dies 

zu begründen und sind diejenigen, die den Einwand vorgebracht haben, darüber nachweislich 

schriftlich zu informieren (vgl. §§ 24 Abs. 6 und 38 Abs. 6 StROG 2010). Dem rechtsstaatlichen 

Prinzip folgend, hat die Nichtberücksichtigung eines Einwandes in einer nachvollziehbaren, 

fundierten und schlüssigen Behandlung durch den Gemeinderat zu erfolgen.  

Der nach ständiger Rechtsprechung des VfGH bei der Erlassung von Planungsnormen geforderten 

besonderen Bedeutung der Gesetzesvorschriften über die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen 

wird derzeit – vgl. Pkt. 4 ausgeführt - nicht ausreichend Rechnung getragen.  

Für die rechtliche Beurteilung der Änderung des ÖEK VF 1.05 sowie der FWP-Änderung VF 1.17 

ergibt sich daraus Folgendes: 

Gemäß § 24 Abs. 10 Z 1 und § 38 Abs. 10 Z 1 StROG 2010, i.d.g.F., sind der Änderung eines ÖEK 

sowie eines Flächenwidmungsplanes die Genehmigungen zu versagen, wenn diese 

landesgesetzlichen Bestimmungen, insbesondere Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den darin 

enthaltenen Raumordnungsgrundsätzen widersprechen. 

Gemäß §§ 24 Abs. 11 und 38 Abs. 11 leg.cit wird die Gemeinde daher unter Einbehaltung der 

vorgelegten Unterlagen eingeladen binnen 4 Wochen ab Erhalt dieses Schreibens die Beseitigung 

der festgestellten Mängel auf der Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses zu veranlassen bzw. 

zu den festgestellten Bedenken eine Stellungnahme abzugeben. Die Frist wurde ausreichend 

bemessen, um der Gemeinde genügend Zeit für die Ausarbeitung einer Stellungnahme einzuräumen, 

zumal der Gemeinde die festgestellten Bedenken im Wesentlichen bereits im Zuge des 

Auflageverfahrens bekannt gegeben wurden.  
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Bei ungenütztem Ablauf dieser Frist wären gemäß § 24 Abs. 12 bzw. § 38 Abs. 12 StROG 2010, 

i.d.g.F., sowohl der Änderung des ÖEK VF 1.05 als auch der Änderung des Flächenwidmungsplanes 

VF 1.17 die Genehmigung zu versagen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Die Mängel wurden überwiegend behoben oder mit entsprechender Begründung zur Kenntnis 

genommen.“ 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Versagungsandrohung der Abteilung 13 vom 12. Februar 2025, GZ: ABT13-

232164/2024-21. 

 Behandlungsvorschlag über die Mängelbekanntgabe / Versagungsandrohung durch den 

Raumplaner DI Stefan Battyan. 

 Verordnung der 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht (PV-Anlagen), Flächenwidmungsplanänderung 1.17 

(PV-Anlagen), sowie Erläuterungsbericht.9 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge den Behandlungsvorschlag über die eingelangte 

Mängelbekanntgabe/Versagungsandrohung hinsichtlich der 5. Änderung des Örtlichen 

Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, 

Flächenwidmungsplanänderung 1.17 beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Behandlung über die 

eingelangte Mängelbekanntgabe/Versagungsandrohung hinsichtlich der 5. Änderung des 

Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, 

Flächenwidmungsplanänderung 1.17. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

21.2. Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der eingelangten 

Stellungnahmen und Einwendungen zur Anhörung nach Auflage. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 
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Im Zeitraum vom 12. März 2025 bis einschließlich 25. März 2025 erfolgte ein 

Anhörungsverfahren nach der Auflage zur vorgelegten ÖEK-Änderung 1.05 A-C, sowie 

Flächenwidmungsplanänderung 1.17. In diesem Zeitraum sind Einwendungen und 

Stellungnahmen eingelangt. 

Alle eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen wurden vom beauftragten Raumplaner 

DI Stefan Battyan rechtlich und fachlich geprüft. In weiterer Folge wurde ein 

Behandlungsvorschlag über die vorliegenden Einwendungen und Stellungnahmen 

ausgearbeitet, welcher dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird: 

 Abteilung 13 | Referat Bau- und Raumordnung, 24.03.2025, GZ.: ABT13-232164/2024-28 

Die Abteilung 13 hat mit Schreiben vom 24. März 2025 folgende Einwendungen: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Gegen die dem ggst. Verfahren zu Grunde liegenden Änderungen 

im Rahmen der vorliegenden Anhörung besteht aus raumordnungsfachlicher Sicht grundsätzlich kein 

Einwand. Es wird jedoch auf die im ha. Schreiben vom 12.02.2025, GZ: ABT13-232164/2024-21, 

angeführten Mängelpunkte verwiesen. Um einen vorbehaltlosen Antrag auf 

Genehmigungsempfehlung durch die Abteilung 13 beim Raumordnungsbeirat sicherzustellen, wird 

empfohlen, die vorangeführten Mängel durch Korrektur bzw. Ergänzung der Unterlagen zu 

berücksichtigen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Ihre Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Die Mängel laut Bekanntgabe vom 

12.02.2025, GZ: ABT13-232164/2024-21 werden gesondert behandelt.“ 

 Abteilung 14 | Referat Wasserwirtschaftliche Planung, 25.03.2025, GZ.: ABT14-233156/2024-6 

Die Abteilung 14 hat mit Schreiben vom 25. März 2025 folgende Einwendungen: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Zur Kundmachung der Marktgemeinde Sankt Peter am 

Ottersbach vom 11.03.2025 betreffend die Anhörung zur ÖEK-/Entwicklungsplanänderung 1.05 und 

zur Flächenwidmungsplanänderung 1.17 wird seitens der wasserwirtschaftlichen Planung mitgeteilt, 

dass hinsichtlich der Änderungen des Falles B - Wittmannsdorf Au: „Photovoltaikanlage östlich 

Industriegebiet Niederl“ keine Einwände bestehen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Ihre Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.“ 

 Abteilung 16 | Verkehr und Landeshochbau, 25.03.2025, GZ.: GZ.: ABT16-232965/2024-5 

Die Abteilung 16 hat mit Schreiben vom 25. März 2025 folgende Einwendungen: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Zur geplanten Änderung der Raumordnungspläne er-hebt die 

Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirks-leitung 

Südoststeiermark, einen Einwand. Der bereits im Zuge der Auflage erhobene Einwand (siehe 
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Stellungnahme vom 21.08.2024, GZ: ABT16-232965/2024-2) zum Änderungspunkt B 

Wittmannsdorfer Au bleibt auch nach der gegenständlichen Verschiebung einer kleinen Teilfläche 

aufrecht. Der Änderungsbereich liegt unmittelbar östlich der L203 Ottersbacherstraße (Kat. D gem. 

RMP Südoststeiermark, DTV 1.700/8%) im Abschnitt zwischen ca. Str.-Km. 23,0+0,089 bis ca. 

23,6+0,081.  

Es handelt sich um einen Südwesthang, der vor allem im oberen Bereich stärker an-steigt. 

Insbesondere für die nordöstlichen Teilflächen des Änderungsbereiches ist da-her aufgrund der 

Topografie von einer möglichen Blendwirkung auf die Landesstraße auszugehen, und es wird nach 

wie vor in Zweifel gezogen, dass über projektbezogene Maßnahmen (Bepflanzung, Ausrichtung der 

Module) eine ausreichende visuelle Ab-schirmung bzw. ein ausreichender Blendschutz herstellbar 

ist. Die gemäß § 33 StROG für die Festlegung von Sondernutzungen im Freiland erforderliche 

besondere Standortgunst ist daher aus Sicht der Verkehrsabteilung nicht gegeben. Ob negative 

Effekte auf die Verkehrssicherheit der westlich des Änderungsbereiches verlaufenden L203 durch 

anlagenbezogene Maßnahmen vermieden werden können, oder eine Flächenreduktion auf die 

flacheren Teile des Änderungsbereiches erforderlich ist, ist da-her als Vorfrage abzuklären. Der 

Verweis auf nachfolgende Verfahren (siehe Einwendungsbehandlung der Gemeinde St. Peter am 

Ottersbach vom 02.10.2024) ist aus Sicht der Verkehrsabteilung in diesem Fall nicht ausreichend.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Es wird auf die umfangreichen Erläuterungen zum grundsätzlichen Standort in den 

Verfahrensunter-lagen und in der Behandlung der Einwendung zur Auflage vom 02.10.2024 

verwiesen. Zusammen-fassend ergibt sich die besondere Standortgunst aufgrund der 

Übereinstimmung mit den zahlreichen überörtlichen Bestimmungen, insbesondere dem 

Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie. Demnach ist 

eine Eignung von derartigen PV-Anlagen u.a. im An-schluss an hochrangiges Verkehrsnetz und 

an Betriebsgebieten gegeben.  

Hinsichtlich der Blendwirkung wird neuerlich darauf verwiesen, dass das Blendpotenzial der PV-

Anlage nur im Rahmen des konkreten Projekts, wenn die Ausrichtung und Blendeigenschaften 

der Paneele bekannt sind, beurteilt werden kann. Aus Sicht der Gemeinde ist daher auf Ebene 

der Örtlichen Raumordnung die Festlegung, dass die Blendwirkung ausgeschlossen werden 

muss und im Bauverfahren/ Projektgenehmigungsverfahren entsprechende Nachweise zu 

erbringen sind, ausreichend.  

Zwischenzeitlich liegt ein Blendgutachten auf Basis eines konkreten Belegungsentwurfs der PV-

Module durch das ausführende Büro Bloch³ Sonne GmbH, Gutachten vom 27.02.2025 vor. Das 

Gut-achten wird den Beschlussunterlagen (2. Beschluss durch den Gemeinderat) beigelegt. Laut 

Gutachten konnten keine Blendbeeinträchtigungen durch die PV-Module auf dem Straßenverlauf 

der L-203 festgestellt werden. Gemäß Anlagenbetreiber ist zudem eine Sichtabschirmung 

außerhalb der Vegetationsperiode sowie während der Anwuchsphase mittels Vliesanbringung bei 

dem zu errichteten Maschendrahtzaun in Richtung der Landesstraße geplant.  
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Ihr Einwand wurde durch die Ergänzung der Verfahrensunterlagen, durch die zwischenzeitlich 

vorliegende Blendberechnung als fachliche Aussage über das Blendpotenzial auf die 

Landesstraße, zumindest teilweise berücksichtigt.“ 

 Baubezirksleitung Südoststeiermark, 13.03.2025 

Die Baubezirksleitung Südoststeiermark hat mit Schreiben vom 13. März 2025 folgende 

Einwendungen: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Gegen die aktuellen Änderungen der „Anhörung nach Beschluss 

FWP 1.17 + ÖEK 1.05 A-C / Bitte um Stellungnahme - Frist: 25.03.2025“ be-stehen aus 

naturschutzfachlicher Sicht keine weiteren Einwände. Ich verweise auf mei-ne Stellungnahme vom 

20.09.2024.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Ihre Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. Die Behandlung Ihrer Einwendung zur 

Auflage (Naturschutzfachliche Stellungnahme BBL-SO vom 19.09.2024) erfolgte bereits im 

Rahmen des 1. Endbeschlusses.“ 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Eingelangte Einwendungen und Stellungnahmen. 

 Behandlungsvorschlag über die vorliegenden Einwendungen und Stellungnahmen durch 

den Raumplaner DI Stefan Battyan. 

 Verordnung der 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht (PV-Anlagen), Flächenwidmungsplanänderung 1.17 

(PV-Anlagen), sowie Erläuterungsbericht.9 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge den Behandlungsvorschlag über die eingelangten Einwendungen und 

Stellungnahmen hinsichtlich der 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, Flächenwidmungsplanänderung 1.17 

beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Behandlung der 

eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen hinsichtlich der 5. Änderung des 

Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, 

Flächenwidmungsplanänderung 1.17. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 
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Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

21.3. Beschlussfassung über die 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Bezugnehmend auf den vorhergehenden Tagesordnungsunkt 21.2, wird dem Gemeinderat 

die vom Raumplaner DI Stefan Battyan erstellte 2. Endfassung der 5. Änderung des Örtlichen 

Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, zur Kenntnis 

gebracht. 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Verordnung der 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht (PV-Anlagen), Flächenwidmungsplanänderung 1.17 

(PV-Anlagen), sowie Erläuterungsbericht.9 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die gegenständliche 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, verfasst von DI Stefan Battyan, 

Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, GZ: 0957/2024, beschließen und die Verordnung erlassen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die gegenständliche 5. Änderung 

des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, 

verfasst von DI Stefan Battyan, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, GZ: 0957/2024. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

21.4. Beschlussfassung der Flächenwidmungsplanänderung 1.17. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Bezugnehmend auf den vorvorhergehenden Tagesordnungsunkt 21.2, wird dem Gemeinderat 

die vom Raumplaner DI Stefan Battyan erstellte 2. Endfassung der Änderung des 

Flächenwidmungsplanes 1.17 zur Kenntnis gebracht. 
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Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Verordnung der 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht (PV-Anlagen), Flächenwidmungsplanänderung 1.17 

(PV-Anlagen), sowie Erläuterungsbericht.9 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die gegenständliche Änderung des Flächenwidmungsplanes 1.17, verfasst 

von DI Stefan Battyan, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, GZ: 0957/2024, beschließen und die 

Verordnung erlassen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die gegenständliche Änderung 

des Flächenwidmungsplanes 1.17, verfasst von DI Stefan Battyan, Franziskanerplatz 10, 

8010 Graz, GZ: 0957/2024. 

Stimmen dafür: Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

22. Örtliche Raumplanung – 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, sowie Flächenwidmungsplanänderung 

1.18 (Neufestlegung „Gewerbegebiet Rauch“): 

In der Gemeinderatssitzung vom 27. Juni 2024 wurde der Beschluss gefasst wurde, die 6. 

Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 1.00 und die Änderung des 

Flächenwidmungsplanes 1.18 in der Zeit vom 04. Juli 2024 bis 29. August 2024 (8 Wochen) 

während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und am 

08. August 2024 in einer öffentlichen Versammlung zu präsentieren. 

Alle betroffenen Behörden, Institutionen und Grundeigentümer, die von Änderungen betroffen 

sind, wurden vor Beginn der Entwurfsauflagefrist nachweislich verständigt. Nunmehr soll die 

Einwendungsbehandlung, sowie Endbeschluss behandelt werden. 
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22.1. Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der im Auflageverfahren 

eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen. 

Die A13 Referat Bau- und Raumordnung, A14 Referat Wasserwirtschaftliche Planung, A15 

Referat Bautechnik und Gestaltung, A16 Referat Verkehr und Landeshochbau, 

Baubezirksleitung Südoststeiermark - Referat Wasser, Umwelt und Baukultur, und die 

Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark – Forstfachreferat, haben im Rahmen der 

Entwurfsauflage nachstehende Stellungnahmen und Einwendungen vorgebracht. 

Alle eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen wurden vom beauftragten Raumplaner 

DI Stefan Battyan rechtlich und fachlich geprüft. In weiterer Folge wurde ein 

Behandlungsvorschlag über die vorliegenden Einwendungen und Stellungnahmen 

ausgearbeitet, welcher dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird: 

 Abteilung 13 | Referat Bau- und Raumordnung, 13.08.2024, GZ.: ABT13-232211/2024-5 

Die Abteilung 13 hat mit Schreiben vom 13. August 2024 folgende Einwendungen: 

„1. Die vorliegende Änderung basiert auf der Rechtsgrundlage des StROG 2010 idF LGBl. 73/2023. 

Daher sind nunmehr auch bei symbolischen Darstellungen der Geruchsemissionen tierhaltender 

landwirtschaftlicher Betriebe im FWP (allenfalls auch im ÖEK) „Geruchszonen“ nach den aktuellen 

Vorgaben des StROG ersichtlich zu machen. Die Möglichkeit eine Übergangsbestimmung 

anzuwenden, ist mit 31.12.2023 ausgelaufen. Folglich sind – auch mit Verweis auf den Beginn der 

Anhörungsfrist für dieses Änderungsverfahren – die aktuellen Bestimmungen des § 27 StROG 2010 

idF LGBl. 73/2023 iVm der „Geruchszonenverordnung“ anzuwenden und entsprechende 

Adaptierungen von Ersichtlichmachungen und Festlegungen, allenfalls auch auf Ebene des ÖEK, 

erforderlich. 

Die Verfahrensunterlagen sind hinsichtlich dieser geänderten Planungsvoraussetzung zu 

überarbeiten, auch wenn die Darstellung der Geruchszonen eventuell keine Auswirkung auf das 

konkrete Planungsgebiet haben sollte. Die Neubeurteilung ist aufgrund der aktuellen Rechtslage 

nachzuführen. 

In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei Nachschau im rechtsgültigen 

Flächenwidmungsplan 1.00 der Marktgemeinde Gnas im Nahebereich der ggst. Änderung zahlreiche 

ersichtlich gemachte Tierhaltungsbetriebe festgestellt wurden. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 

dass die Berechnung der Geruchsbelastung gemäß aktueller Rechtslage auch 

Kumulationswirkungen berücksichtigt. Es ist grundsätzlich festzuhalten, dass jedenfalls auch 

Geruchsemissionen von Tierhaltungsbetrieben aus Nachbargemeinden darzustellen sind, sofern 

diese in das Gemeindegebiet hineinreichen. Dies stellt eine wesentliche Planungsgrundlage dar. Es 

sei in diesem Zusammenhang auch auf den Raumordnungsgrundsatz der „Abstimmung 

benachbarter Räume sowie raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen aller 

Gebietskörperschaften“ gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 StROG 2010 hingewiesen. 

Auszug aus dem FWP 1.00 der Marktgem. Gnas: 
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UEP (Seite 25 der Erläuterungen) nicht nachvollziehbar. Der Vermerk, dass „keine Gefährdungen 

bekannt sind“ ist aus fachlicher Sicht nicht ausreichend.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund der nunmehr vorliegenden Abflussuntersuchung wurde die UEP hinsichtlich der 

Gefährdung durch Hochwasser umformuliert. Bei der Einschätzung einer Gefährdung durch 

Erdrutsch wird auf die Daten gemäß Gefahrenhinweiskarte im GIS Stmk. Atlas zurückgegriffen. 

Das Sachthema „Naturgewalten und geologische Risiken“ in der UEP wird nun wie folgt 

behandelt: 

Naturgewalten und 

geologische Risken 

Keine Hochwassergefährdung 
gegeben (vgl. Abflussuntersuchung 
Grenzgraben Innogeo ZT GmbH im 
Anhang); gemäß 
Gefahrenhinweiskarte GIS Stmk. 
Atlas keine Gefährdung durch 
Rutschungen (vgl. Abb. 9) 

Keine 
Veränderung 
mangels 
Gefährdung im 
Bestand 

0 

 

 

Abb. 9: GIS Stmk. Gefahrenhinweiskarte 
(Rutschungen) mit Änderungsbereich (weißer Kreis) 

Ihr Einwand wurde berücksichtigt.“ 

„4. Auf Seite 25 des Erläuterungsberichts wird im Rahmen der UEP zum Sachthema „Grund- und 

Oberflächenwässer“ auf die Festlegung eines Aufschließungserfordernisses verwiesen. Es wird 

festgehalten, dass die Festlegung eines Aufschließungsgebietes im FWP erfolgt, wogegen die UEP 

auf Ebene des ÖEK durchgeführt wird. Die Anführung des Aufschließungserfordernisses als eine Art 

„Kompensationsmaßnahme“ ist im Rahmen der UEP daher nicht zulässig.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund der Einwendung wurde die UEP zu dem Sachthema umformuliert und lautet nun wie 

folgt: 

Grund- und 

Oberflächenwasser 

Keine Wasserschutz- bzw. 

-schongebiete oder andere 

Wasserrechte betroffen; 

Die ordnungsgemäße 

Entsorgung der anfallenden 

Oberflächenwässer ohne 

0 
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keine nennenswerte 

Beeinträchtigung durch 

Hangwässer 

Beeinträchtigung Dritter 

entspricht den überörtlichen 

wasserwirtschaftlichen 

Interessen, ist eine 

raumbezogene Maßnahme der 

Gemeinde gemäß Örtlichem 

Entwicklungskonzept 1.0 (vgl. 

§4 Abs. (1) Ziele / Maßnahmen - 

Naturraum und Umwelt - 

Sachbereich Gewässer und wird 

- dem Stand der Technik - im 

Bauverfahren geprüft. 

Ihr Einwand wurde berücksichtigt. 

„5. In Kapitel 1.9 des Umweltberichts (Seite 31 der Erläuterungen) ist wird im 1. Absatz bei der 

Auflistung der relevanten Schutzgüter das „Orts- und Landschaftsbild“ nicht angeführt.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Das Schutzgut „Orts- und Landschaftsbild (Inanspruchnahme eines bis dato unbebauten 

Gebiets)“ wurde ergänzt. Ihr Einwand wurde berücksichtigt.“ 

„6. In Kapitel 1.11 des Umweltberichts auf Seite 36 der Erläuterungen wird hinsichtlich der geplanten 

Monitoring-Maßnahmen auch ein „räumliches Leitbild“ angeführt, obgleich für den ggst. 

Änderungsbereich offensichtlich kein räumliches Leitbild verordnet wird.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Die Anführung eines Räumlichen Leitbilds wurde gelöscht. Ihr Einwand wurde berücksichtigt.“ 

„7. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die im SOLL-Plan dargestellte Ersichtlichmachung des 

Verlaufs des Gerinnes „Grenzgraben“ nicht gänzlich mit jenem im GIS-Steiermark übereinstimmt. 

Dies wird in Frage gestellt.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Der Gewässerverlauf wurde auf Basis der Geländekarte im GIS Steiermark auf den tatsächlichen 

Verlauf korrigiert. Stellenweise resultieren dadurch geringfügige Abweichungen im Vergleich zu 

den Gewässerdaten lt. GIS. Bei dem Gewässerverlauf in der Soll-Plandarstellung handelt es sich 

jedoch um einen korrekteren und dem Naturstand eher entsprechenden Verlauf. Ihr Einwand 

wurde zur Kenntnis genommen.“ 

„Um einen vorbehaltlosen Antrag auf Genehmigungsempfehlung durch die Abteilung 13 beim 

Raumordnungsbeirat sicherzustellen, wird empfohlen, die vorangeführten Mängel durch Korrektur 

bzw. Ergänzung der Unterlagen zu berücksichtigen.“ 



Mark tgemeinde  

ST.  PETER AM OTTERSBACH  Verhandlungsschrift Gemeinderatssitzung 
Petersplatz 3, 8093 St. Peter am Ottersbach ÖFFENTLICH 

 

GZ: 004-1/GR 01/02-2025 | GR-Sitzung 22. Mai 2025 Seite 58 von 167 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund der Berücksichtigung sämtlicher Einwendungen wird von einer Genehmigung der 

Änderung ausgegangen.“ 

 Abteilung 14 | Referat Wasserwirtschaftliche Planung, 30.08.2024, GZ.: ABT14-232861/2024-4 

Die Abteilung 14 hat mit Schreiben vom 30. August 2024 folgende Einwendungen: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Zur Kundmachung der Marktgemeinde Sankt Peter am 

Ottersbach vom Juni 2024 betreffend die ÖEK- /Entwicklungsplanänderung 1.06 und betreffend die 

Flächenwidmungsplanänderung 1.18 „Gewerbegebiet Rauch“ wird seitens der wasserwirtschaftlichen 

Planung unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Baubezirksleitung Südoststeiermark vom 

29.08.2024 mitgeteilt, dass auch außerhalb des mindestens 10 m breiten widmungsfreien 

Uferbegleitstreifens von einer Hochwassergefährdung durch den Grenzgraben von zumindest der 

bachnahen Teilflächen des zur Widmung vorgesehenen Bereiches auszugehen ist. Mangels 

beurteilungsfähiger Unterlagen können die wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen gemäß dem 

Entwicklungsprogramm für den Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen, LGBl.-Nr. 

56/2024, zur geplanten Baulandausweisung derzeit nicht festgestellt werden. Es besteht somit der 

Bedarf mittels wasserbautechnischem Gutachten (Hochwasserabflussuntersuchung) das Ausmaß 

einer möglichen Hochwassergefährdung (HQ30/HQ100) bzw. eine mögliche Hochwasserfreiheit des 

Planungsgebietes festzustellen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund Ihres Einwands und jenem der Abteilung 13 (Bau- und Raumordnung) wurde das Büro 

Innogeo ZT Gmbh vom Widmungswerber mit einer vereinfachten Abflussuntersuchung des 

Grenzgrabens beauftragt. Die HQ100- Hochwasseranschlaglinien wurden in den 

Beschlussunterlagen – Plandarstellungen zum ÖEP und FWP – ersichtlich gemacht. Gemäß 

Abflussuntersuchung ist die Änderungsfläche nicht hochwassergefährdet. Ihr Einwand wurde 

berücksichtigt.“ 

 Abteilung 15 | Referat Bautechnik und Gestaltung, 29.08.2024, GZ.: ABT15-545/2023-26 

Die Abteilung 15 hat mit Schreiben vom 29. August 2024 folgende Einwendungen: 

„Am 28.08.2024 wurden die oben angeführten beabsichtigten Änderungen aus unserer Fachsicht an 

Ort und Stelle geprüft. Entsprechend den Bestimmungen in den §§ 24 und 38 des Steiermärkischen 

Raumordnungsgesetzes 2010 teilt die Fachabteilung Energie und Wohnbau, Referat Bautechnik und 

Gestaltung – Bau- und Landschaftsgestaltung – mit, dass zu den geplanten Änderungspunkten im 

ÖEK/Entwicklungsplan bzw. Flächenwidmungsplan folgender Einwand besteht: Bei der ggst. 

Änderung handelt es sich um eine Neuausweisung eines Gebiets mit baulicher Entwicklung mit der 

Funktion „Industrie, Gewerbe“ bzw. eines Aufschließungsgebiets für Bauland der Kategorie 

Gewerbegebiet im Ausmaß von rund 2,03 ha im Südwesten des Siedlungsgebiets von Trössing. Die 

Ausweisungsfläche liegt im Westen eines durch linearen Uferbegleitbewuchs des Grenzgrabens von 

der übrigen Siedlungsstruktur abgegrenzten Siedlungssplitters Summer mit Einfamilienhäusern und 

gewerblich geprägter Bebauung einer Gaststätte und eines KFZ-Betriebs. Die Änderungsflächen 
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Es wurden somit bereits zur Auflage Zielsetzungen für den erforderlichen Bebauungsplan 

definiert, welche im Bebauungsplan umzusetzen und zu konkretisieren sind.  

Festgehalten wird, dass die Naturschutzbehörde Baubezirksleitung Südoststeiermark in ihrer 

Einwendung sehr konkrete naturräumliche Interessen für den Änderungsbereich bekannt 

gegeben hat. Die Stellungnahme soll als Grundlage für die Verordnung der 

Freiraumbestimmungen im Bebauungsplan dienen und in Abwägung mit den 

verkehrsplanerischen und baulichen Interessen nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Die 

Baumreihe entlang der L-211 soll erhalten und über die gesamte Ostseite verlängert werden. 

Entlang des Hottwegs soll eine neue Baumreihe das Gewerbegebiet naturräumlich einfassen. 

Durch ergänzende Strauchbepflanzungen zwischen den Bäumen soll die visuelle 

Wahrnehmbarkeit stark eingeschränkt werden, wodurch die Einfügung in das Straßen-, Orts- und 

Landschaftsbilds begünstigt wird. Diese Zielsetzungen wurden nun in die Wortlaut zur 

Bebauungsplanzonierung aufgenommen. Unter Einhaltung dieser Vorgaben kann eine Einfügung 

des künftigen Gewerbegebiets in die Kulturlandschaft gewährleistet werden. 

Ihr Einwand wurde nicht berücksichtigt.“ 

 Abteilung 16 | Referat Verkehr und Landeshochbau, 21.08.2024, GZ.: ABT16-232697/2024-2 

Die Abteilung 16 hat mit Schreiben vom 21. August 2024 folgende Einwendungen: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Zur geplanten Änderung der Raumordnungspläne erhebt die 

Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung 

Südoststeiermark, einen Einwand.  

Änderung: Gst. Nr. 422, Nr. 419 (Tfl.) und 420 (Tfl.), alle KG 66204 Dietersdorf, LF → ASG GG(23), 

ca. 20.308 m², Dichte 0,2-0,6. Der Änderungsbereich befindet sich westlich der L211 (Kat. D gem. 

RMP Südoststeiermark, DTV 2.300/12%) im Abschnitt von ca. Str.-Km. 17,0+0,045 bis ca. Str.-Km. 

17,2+0,004. Der Änderungsbereich liegt an der nördlichen Grenze des Gemeindegebietes, knapp 

zwei Kilometer von Dietersdorf entfernt. Hier soll eine absolute Entwicklungsgrenzen geändert 

werden und weit abseits eines Siedlungsschwerpunktes in isolierter Lage ein neues Gewerbegebiet 

entstehen. Es wird grundsätzlich in Frage gestellt, ob die gegenständliche Änderung im Einklang mit 

den Bestimmungen des StROG steht.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Die Übereinstimmung mit dem ROG 2010 ist in der Planungsbegründung der ggst. Änderung 

dargelegt. Ihr Einwand wurde zur Kenntnis genommen.“ 

„Die Änderung wird mit einer geplanten Ansiedelung eines Gewerbebetriebes aus der 

Nachbargemeinde argumentiert, wobei die Standortauswahl mit erwarteten Synergieeffekten 

begründet wird, da auch die auf der gegenüberliegenden Seite der Landesstraße liegenden Flächen 

lt. Erläuterungen im Besitz desselben Grundeigentümers sind, und dieser den bestehenden Betrieb 

(Handel, Gastronomie, KFZ- Werkstatt) um- und ausbaut. Damit würden im Ergebnis betrieblich 

zusammenhängende oder sich ergänzende Strukturen beidseits der Landesstraße entstehen, die – 
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Bereits im Auflageentwurf war die Verkehrserschließung als Aufschließungserfordernis zu 

Erreichung der Baulandvollwertigkeit festgelegt. Das Aufschließungserfordernis gemäß § 3 (2) 

FLÄWI-Wortlaut wurde in der Beschlussfassung nun wie folgt ergänzt bzw. konkretisiert 

(Textbaustein neu unterstrichen): 

b. Verkehrserschließung (Anbindung an das öffentliche Straßennetz, innere Erschließung) auf 

Grundlage eines mit der zuständigen Verkehrsbehörde oder Landesstraßenverwaltung 

abgestimmten, fachkundig erstellten Verkehrskonzepts. 

Durch die Festlegung ist sichergestellt, dass die überörtlichen verkehrsplanerischen Interessen in 

den nachfolgenden Verfahren berücksichtigt werden und die Landesstraßenverwaltung 

eingebunden wird. Auf den erforderlichen Bebauungsplan mit einer Konkretisierung der 

verkehrlichen Aufschließung des Änderungsbereichs wird hingewiesen. Dabei wird die 

Landesstraßenverwaltung auch eingebunden. Festzuhalten ist, dass der Bebauungsplan erst 

dann erstellt und einem Verfahren zugeführt werden kann, wenn die Vorfrage der Anbindung an 

das öffentliche Straßennetz planerisch gelöst und entsprechende Grundlagen vorliegen. 

Ihr Einwand wurde durch die Abstimmung mit BBL Südoststeiermark und die (bereits beauftragte) 

Erstellung eines Verkehrskonzepts als Grundlage für die Erschließung, zumindest teilweise 

berücksichtigt.“ 

„Es gelten die verkehrsplanerischen Grundsätze in unserer Allgemeinen Stellungnahme.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Ihr Einwand wurde zur Kenntnis genommen.“ 

 Baubezirksleitung Südoststeiermark | Referat Wasser, Umwelt und Baukultur, 19.09.2024 

Die Baubezirksleitung Südoststeiermark hat mit Schreiben vom 19. September 2024 folgende 

Einwendungen: 

„Sehr geehrte Marktgemeinde, Sehr geehrte Damen und Herren! Die gegenständlichen Änderungen 

„Gewerbegebiet Rauch“ befindet sich im Gnasbachtal westlich der Landesstraße L211. Die Fläche ist 

derzeit ackerbaulich genutzt. Die Fläche ist aus südlicher frei einsehbar. Aus östlicher Richtung 

betrachtet wird der Bereich von einer Baumzeile begrenzt, die den Widmungsbereich optische 

strukturiert bzw. abgrenzt. Die Baumzeile erstreckt sich jedoch nur auf die nördliche Hälfte der 

insgesamt ca. 140 m langen Ostflanke des Widmungsgebietes. Die Gestaltung und Bepflanzung des 

Grundstücks ist im Zuge des vorgesehenen Bebauungsplanes festzulegen. Aus 

naturschutzfachlicher Sicht sind dabei folgende Punkte zu berücksichtigen:  

Zum Erhalt des Naturraumes, Landschaftsbildes und Landschaftscharakter ist die optische 

Einfassung bzw. Gliederung an der Süd- und Ostseite zu verbessern. Die Baumzeile ist zu erhalten 

und bis zur Kapelle im südöstlichen Eck des Grundstücks 422 zu verlängern. Die Baumreihe ist 

durch eine Strauchhecke im Unterwuchs zu verdichten. An der Südseite des Grundstücks ist eine 

Gliederung durch eine entsprechende Baum- und Strauchbepflanzung herzustellen.  
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Zum nördlich angrenzenden Grenzgraben-Bach wird ein 10 m Streifen ab Böschungsoberkante 

freigehalten. Dies ermöglicht Wildtieren und im Besonderen auch geschützten und gefährdeten 

Tierarten entlang des Bachgehölzes zu wandern. Um die Funktion des Biotopverbunds 

uneingeschränkt zu gewährleisten, ist am Nordrand der Widmungsfläche eine 2 m hohe Hecke 

vorzusehen. So entsteht ein sicht- und störungsgeschützter Bereich zwischen gewerblicher 

Nutzfläche und dem Wanderkorridor entlang des Grenzgrabens.  

Zum Erhalt des Naturhaushalts in seinem Wirkungsgefüge ist auf eine Zäunung des Gewerbegebiets 

so weit wie möglich zu verzichten.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund Ihres Einwands wurde der Wortlaut zum Flächenwidmungsplan wie folgt ergänzt 

(Textbaustein neu unterstrichen): 

§3 Abs. (3) „Für die Fläche gemäß Absatz 1 ist ein Bebauungsplan erforderlich. Im 

Bebauungsplan sind insbesondere freiraumplanerische Festlegungen auf Grundlage der 

Interessen der Naturschutzbehörde Baubezirksleitung Südoststeiermark in der Einwendung vom 

19.09.2024 im Rahmen der Auflage zu verordnen.“ 

Die Erläuterungen zur Flächenwidmungsplanänderung zur Bebauungsplanpflicht wurden 

umformuliert und lauten nun:  

„Zu §3 Abs. (3): Für das neu ausgewiesene Baugebiet wird die Erforderlichkeit eines 

Bebauungsplans festgelegt, da es sich um ein größeres, gänzlich unbebautes und unbeplantes 

Baugebiet handelt. Mit dem Bebauungsplan sollen insbesondere naturräumliche Belange 

(Beschränkung des Grades der Bodenversiegelung, naturräumliche Eingliederung, ggfs. Erhalt 

naturräumlich bedeutender Bestände – Birkenbestände entlang der Landesstraße) sowie die 

innere verkehrliche Erschließung geregelt werden. Im Bebauungsplan ist die Höhe von 

Gebäuden einzuschränken. Es sind Vorgaben für eine naturräumliche Gestaltung, zumindest in 

den Randbereichen des Baugebiets, zu treffen. Im Rahmen der Auflage wurden seitens 

Naturschutzbehörde Baubezirksleitung Südoststeiermark im Zuge der Einwendung vom 

19.09.2024 (siehe Anhang) konkrete Interessen für den Änderungsbereich bekannt gegeben. Die 

Stellungnahme ist als Grundlage für die Verordnung der Freiraumbestimmungen im 

Bebauungsplan zu verwenden und in Abwägung mit den verkehrsplanerischen und baulichen 

Interessen nach Möglichkeit zu berücksichtigten. Die Erstellung des Bebauungsplans liegt im 

Wirkungs- und Zuständigkeitsbereich der Gemeinde.“ 

Darüber hinaus wurde die Stellungnahme dem Anhang beigelegt, wodurch diese Teil der 

Beschlussunterlagen ist. 

Ihr Einwand wurde durch den Verweis auf die naturschutzfachlichen Interessen im Wortlaut und 

Erläuterungsbericht berücksichtigt. Auf das künftige Verfahren zum Bebauungsplan wird 

verwiesen.“ 
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 Baubezirksleitung Südoststeiermark | Referat Wasser, Umwelt und Baukultur, 19.09.2024 

Die Baubezirksleitung Südoststeiermark hat mit Schreiben vom 30. August 2024 folgende 

Einwendungen: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Im laufenden Auflageverfahren wird darauf hingewiesen, dass 

auch außerhalb des mindestens 10m breiten widmungsfreien Uferbegleitstreifens von einer 

Hochwassergefährdung durch den Grenzgraben zumindest der bachnahen Teilflächen des zur 

Widmung vorgesehenen Bereiches auszugehen ist. Mangels beurteilungsfähiger Unterlagen können 

die wasserwirtschaftlichen Voraussetzungen gemäß des Entwicklungsprogrammes für den Umgang 

mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen zur geplanten Baulandausweisung nicht festgestellt 

werden.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund Ihres Einwands und dem der Abteilung 13 Bau- und Raumordnung wurde das Büro 

Innogeo ZT Gmbh vom Widmungswerber mit einer vereinfachten Abflussuntersuchung des 

Grenzgrabens beauftragt. Die HQ100- Hochwasseranschlaglinien wurden in den 

Beschlussunterlagen – Plandarstellungen zum ÖEP und FWP – ersichtlich gemacht. Gemäß 

Abflussuntersuchung ist die Änderungsfläche nicht hochwassergefährdet. Ihr Einwand wurde 

berücksichtigt.“ 

 Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark | Forstfachreferat, 31.07.2024, GZ: ABT10-

15913/2014-253 

Die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark hat mit Schreiben vom 31. Juli 2024 folgende 

Einwendungen: 

„Sehr geehrte Damen und Herren der Marktgemeinde St. Peter a. Ottersbach! Aus forstfachlicher 

Sicht gibt es gegen das gegenständliche Verfahren keine Einwendungen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Ihre Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.“ 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Eingelangte Einwendungen und Stellungnahmen. 

 Behandlungsvorschlag über die vorliegenden Einwendungen und Stellungnahmen durch 

den Raumplaner DI Stefan Battyan. 

 Verordnung der 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht, Flächenwidmungsplanänderung 1.18, sowie 

Erläuterungsbericht.10 
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Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge den Behandlungsvorschlag über die eingelangten Einwendungen und 

Stellungnahmen hinsichtlich der 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, Flächenwidmungsplanänderung 1.18 

beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Behandlung der 

eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen hinsichtlich der 6. Änderung des 

Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, 

Flächenwidmungsplanänderung 1.18. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

22.2. Beschlussfassung über die 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Bezugnehmend auf den vorhergehenden Tagesordnungsunkt 22.1, wird dem Gemeinderat 

die vom Raumplaner DI Stefan Battyan erstellte Endfassung der 6. Änderung des Örtlichen 

Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, zur Kenntnis 

gebracht. 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Verordnung der 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht, Flächenwidmungsplanänderung 1.18, sowie 

Erläuterungsbericht. 10 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die gegenständliche 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 

einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, verfasst von DI Stefan Battyan, 

Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, GZ: 0971/2024, beschließen und die Verordnung erlassen. 
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 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die gegenständliche 5. Änderung 

des Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 einschließlich Umweltprüfung und Umweltbericht, 

verfasst von DI Stefan Battyan, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, GZ: 0971/2024. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

22.3. Beschlussfassung der Flächenwidmungsplanänderung 1.18. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Bezugnehmend auf den vorvorhergehenden Tagesordnungsunkt 22.1, wird dem Gemeinderat 

die vom Raumplaner DI Stefan Battyan erstellte Endfassung der Änderung des 

Flächenwidmungsplanes 1.18, zur Kenntnis gebracht. 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Verordnung der 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht, Flächenwidmungsplanänderung 1.18, sowie 

Erläuterungsbericht. 10 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die gegenständliche Änderung des Flächenwidmungsplan 1.18, verfasst 

von DI Stefan Battyan, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, GZ: 0971/2024, beschließen und die 

Verordnung erlassen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die gegenständliche Änderung 

des Flächenwidmungsplan 1.18, verfasst von DI Stefan Battyan, Franziskanerplatz 10, 8010 

Graz, GZ: 0971/2024. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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23.  Örtliche Raumplanung – Flächenwidmungsplanänderung 1.19 (Erweiterung Dorfgebiet 

„Summer“ – Neuhold): 

Bei dieser Änderung des Flächenwidmungsplans handelt es sich um das vereinfachte 

Verfahren gem. §39 StROG2010. Die 1. Anhörung aller Anrainer wurde nachweislich im 

Zeitraum von 31.07.2024 bis 14.08.2024 durchgeführt. Aufgrund behördlicher Einwendungen 

waren Änderungen gegenüber dem 1. Entwurf erforderlich, sodass daher eine 2. Anhörung im 

Zeitraum von 16.04.2025 bis 30.04.2025 durchgeführt wurde. 

23.1. Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der zur 

Flächenwidmungsplanänderung 1.19 eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen 

zur 1. und 2. Anhörung. 

Die A13 Referat Bau- und Raumordnung, A16 Referat Verkehr und Landeshochbau, 

Baubezirksleitung Südoststeiermark - Referat Wasser, Umwelt und Baukultur und Herr Walter 

Summer, haben im Rahmen des Anhörungsverfahrens nachstehende Stellungnahmen und 

Einwendungen vorgebracht. 

Alle eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen wurden vom beauftragten Raumplaner 

DI Stefan Battyan rechtlich und fachlich geprüft. In weiterer Folge wurde ein 

Behandlungsvorschlag über die vorliegenden Einwendungen und Stellungnahmen 

ausgearbeitet, welcher dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird: 

 Abteilung 13 | Referat Bau- und Raumordnung, 12.08.2024, GZ.: ABT13-264861/2024-4 

Die Abteilung 13 hat mit Schreiben vom 12. August 2024 folgende Einwendungen zur 1. Anhörung: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Gegen die dem ggst. Verfahren zu Grunde liegende 

Flächenwidmungsplanänderung werden aus raumordnungsfachlicher Sicht nachfolgende 

Einwendungen bekannt gegeben: 

1. Die vorliegende Änderung basiert auf der Rechtsgrundlage des StROG 2010 idF LGBl. 73/2023. 

Daher sind nunmehr auch bei symbolischen Darstellungen der Geruchsemissionen tierhaltender 

landwirtschaftlicher Betriebe im FWP (allenfalls auch im ÖEK) „Geruchszonen“ nach den aktuellen 

Vorgaben des StROG ersichtlich zu machen. Die Möglichkeit eine Übergangsbestimmung 

anzuwenden, ist mit 31.12.2023 ausgelaufen. Folglich sind – auch mit Verweis auf den Beginn der 

Anhörungsfrist für dieses Änderungsverfahren – die aktuellen Bestimmungen des § 27 StROG 2010 

idF LGBl. 73/2023 iVm der „Geruchszonenverordnung“ anzuwenden und entsprechende 

Adaptierungen von Ersichtlichmachungen und Festlegungen, allenfalls auch auf Ebene des ÖEK, 

erforderlich.  

Die Verfahrensunterlagen sind hinsichtlich dieser geänderten Planungsvoraussetzung zu 

überarbeiten, auch wenn die Darstellung der Geruchszonen eventuell keine Auswirkung auf das 
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konkrete Planungsgebiet haben sollte. Die Neubeurteilung ist aufgrund der aktuellen Rechtslage 

nachzuführen. 

In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei Nachschau im rechtsgültigen 

Flächenwidmungsplan 1.00 der Marktgemeinde Gnas im unmittelbaren Nahebereich der ggst. 

Änderung zahlreiche ersichtlich gemachte Tierhaltungsbetriebe festgestellt wurden. Die 

„Geruchskreise“ (gemäß alter Rechtslage) reichen auch in den ggst. Änderungsbereich im 

Gemeindegebiet von St. Peter am Ottersbach. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Berechnung der Geruchsbelastung gemäß aktueller Rechtslage auch Kumulationswirkungen 

berücksichtigt.  

Es ist grundsätzlich festzuhalten, dass jedenfalls auch Geruchsemissionen von Tierhaltungsbetrieben 

aus Nachbargemeinden darzustellen sind, sofern diese in das Gemeindegebiet hineinreichen. Dies 

stellt eine wesentliche Planungsgrundlage dar. Es sei in diesem Zusammenhang auch auf den 

Raumordnungsgrundsatz der „Abstimmung benachbarter Räume sowie raumbedeutsamer 

Planungen und Maßnahmen aller Gebietskörperschaften“ gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 StROG 2010 

hingewiesen.  

Auszug aus dem FWP 1.00 der Marktgem. Gnas:  

 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund Ihres Einwands wurde im Flächenwidmungsplan nunmehr die maßgebliche 

Geruchszone gemäß §27 Abs. 2 Stmk. Raumordnungsgesetz 2010, in denen die Häufigkeit von 

Jahresgeruchsstunden bei Gerüchen aus der Schweinehaltung das Ausmaß von 25 % 

überschreitet, ersichtlich gemacht. Grundlage für die Ersichtlichmachung ist die Berechnung der 

Geruchsemissionen im Ortsteil Trössing durch Abteilung 15 (Mag. Dr. Gerhard Bachler) nach 

GRAL /GRAMM–  Immissionstechnisches Gutachten vom 08.05.2019, GZ: ABT15-29330/2018-6. 

Darin werden alle im Ortsteil Trössing als rechtmäßig anzusehende Stallgebäude bewertet. Die 

dargestellte Geruchszone wirkt in den Änderungsbereich des ggst. Verfahrens. Darüber hinaus 

wurde den Beschlussunterlagen ein Deckplan im selben Planausschnitt mit den Geruchszonen 

im Sinne des §27 Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 ergänzt. Ihr Einwand wurde berücksichtigt.“ 
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„2. Für den nördlich des ggst. Änderungsbereichs vorbeiführenden „Grenzgraben“ liegt 

augenscheinlich keine Hochwasserabflussuntersuchung vor. In der den ggst. Unterlagen 

beiliegenden Hangwasserkarte ist ebenfalls angeführt, dass „Abfluss/Überflutungen des 

Grenzgrabens nicht berechnet“ wurden. Es kann daher eine Hochwassergefährdung des ggst. 

Bereichs nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist daher 

jedenfalls ein entsprechendes Aufschließungserfordernis „Erstellung einer 

Hochwasserabflussuntersuchung sowie ggf. eines darauf aufbauenden Konzepts zur 

Hochwasserfreistellung und Umsetzung darin formulierter Maßnahmen“ festzulegen.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Aufgrund Ihres Einwands wurde das Büro Innogeo ZT Gmbh mit einer Abflussuntersuchung des 

Grenzgrabens beauftragt. Gemäß Lageplan vom 31.03.2025 zur Untersuchung unterliegt eine 

geringfügige Teilfläche im Norden des Grundstücks einer HQ-100 Gefährdung mit Wassertiefen 

bis zu 0,25cm. Als planerische Reaktion erfolgte eine geringfügige Rücknahme der 

Baulanderweiterung gegenüber dem Anhörungsentwurf, womit der Bereich zum Grenzgraben 

aus Gründen der Hochwassergefährdung freigehalten wird (vgl. 2. Anhörung). Die 

Baulandabgrenzung erfolgt nunmehr im Abstand von 21m zur südlichen Grundgrenze von 

Grundstück 90/9 KG Dietersdorf. Ihr Einwand wurde berücksichtigt.“ 

„3. Es wird hinterfragt, weshalb ein Teil der Verkehrsfläche auf Gst.-Nr. 90/3, KG Dietersdorf, ins 

Bauland „Dorfgebiet“ mit aufgenommen werden soll. Des Weiteren wird in Frage gestellt, weshalb im 

Norden des Änderungsbereichs eine kleine Teilfläche des genannten Grundstücks weiterhin als 

Verkehrsfläche beibehalten werden soll.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Nach den Plänen des Betreibers der KFZ-Werkstatt ist ein Zubau zur Bestandswerkstatt mit 

einer teilweisen Inanspruchnahme des Weggrundstücks 90/3 KG Dietersdorf beabsichtigt. Aus 

derzeitiger Sicht ist eine ausschließliche gewerbliche Entwicklung in diesem Bereich zu erwarten. 

Die im Kataster vorbereitende Grundstücksteilung für eine Einfamilienhausbebauung samt 

Verkehrsfläche ist daher – zumindest in Teilflächen – obsolet. Die Übernahme der Verkehrsfläche 

ins Bauland erwirkt mehr Flexibilität bei der gewerblich baulichen Entwicklung und erfolgt auch in 

Vorausschau einer Grundstücksteilung zur Definition eines Bauplatzes bei der dem 

Flächenwidmungsplan nicht widersprochen werden darf (vgl. StROG2010 §45). Überdies handelt 

es sich im ggst. Bereich um die einzige Möglichkeit, das bestehende Gebäude mit einem Zubau 

zu vergrößern. Ein Zubau ist die einzige Möglichkeit, die funktionellen Abläufe im Betrieb nicht zu 

unterbrechen bzw. in einem Gebäude zu ermöglichen. Die Voraussetzungen hierfür sind 

gegeben, da der Bereich von großvolumigen Gebäuden geprägt wird und sich der Zubau auf der 

für das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nur untergeordnet bedeutenden Rückseite des ggst. 

Dorfgebiets bezieht. 

Hinsichtlich der verbleibenden Verkehrsfläche im nördlichen Grundstück 90/3 wird festgehalten: 

Eine Baulandfestlegung Dorfgebiet in diesem Bereich ist aufgrund der überörtlichen 

Bestimmungen (REPRO Grünzone, 10m Uferstreifen EP Naturgefahren) unzulässig. Laut 
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Betreiber der KFZ-Werkstatt ist jedoch angedacht, eine neue Zufahrt zum Betriebsgelände aus 

nördlicher Richtung und mit Anbindung an den Dorfweg im Ortsteil Trössing zu erwirken. Damit 

verbunden wäre eine Entlastung des überörtlichen Straßennetzes. Dass die bestehenden 

Zufahrten über die L-211 nicht über die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügen oder die 

Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten, geht aus der Einwendung der Abteilung 16 – Referat 

Verkehr und Landeshochbau vom 13.08.2024 hervor. Aus diesem Grund wurde an der 

Festlegung der Verkehrsfläche zur Gemeindegrenze festgehalten. Aufgrund Ihres Einwands 

wurde der Erläuterungsbericht dahingehend klarstellend ergänzt. Ihr Einwand wurde zur Kenntnis 

genommen.“ 

„4. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die im SOLL-Plan dargestellte Ersichtlichmachung des 

Verlaufs des Gerinnes „Grenzgraben“ nicht gänzlich mit jenem im GIS-Steiermark übereinstimmt. 

Dies wird in Frage gestellt.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Wie im Erläuterungsbericht beschrieben, wurde der Gewässerverlauf auf Basis der Geländekarte 

im GIS Steiermark auf den tatsächlichen Verlauf korrigiert. Stellenweise resultieren dadurch 

geringfügige Abweichungen im Vergleich zu den Gewässerdaten lt. GIS. Bei dem 

Gewässerverlauf in der Soll-Plandarstellung handelt es sich jedoch um einen korrekteren und 

dem Naturstand eher entsprechenden Verlauf. 

Ausschnitt Geländekarte GIS Stmk. und 

angepasstes Gerinne gemäß FWP 1.19 

Entwurf 

Ausschnitt Geländekarte GIS Stmk. und Gerinne 

laut Datensatz Land. Das Gerinne ist teilweise im 

Böschungsbereich eingezeichnet. Der lineare 

Verlauf entspricht nicht dem Naturstand. 

Ihr Einwand wurde zur Kenntnis genommen.“ 

„5. Es wird darauf hingewiesen, dass in § 4 des ggst. Wortlauts fälschlicherweise die 

Rechtskraftklausel für ein Verfahren gemäß § 39 StROG 2010 angeführt wird.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Der Wortlaut wurde wie folgt geändert: „Die Verordnung tritt nach Beschluss durch den 

Gemeinderat und Genehmigung durch die Steiermärkische Landesregierung mit dem auf die 14-
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Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Diese ergänzenden Erläuterungen zum Sachthema Verkehr wurden in die Beschlussunterlagen 

aufgenommen. Die Hausnummer wurde nunmehr korrigiert. Ihr Einwand wurde berücksichtigt.“ 

„Aufgrund der vorliegenden Unterlagen kann somit bei Korrektur der obgenannten Mängel und 

dementsprechender Beschlussfassung durch den Gemeinderat eine Aufhebung des 

Genehmigungsvorbehaltes gem. § 39 Abs. 2 StROG 2010 in Aussicht gestellt werden. Es wird 

jedoch festgehalten, dass der per Schreiben vom 12.08.2024, GZ: ABT13-264861/2024-4, 

ausgesprochene Genehmigungsvorbehalt bis zur ausdrücklichen Aufhebung durch die ha. Behörde 

jedenfalls aufrecht bleibt. Es wird festgehalten, dass eine Kundmachung des Endbeschlusses vor der 

Aufhebung des Genehmigungsvorbehaltes nicht erfolgen darf.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Die Unterlagen werden nach der Beschlussfassung durch den Gemeinderat an die Abteilung 13 

– Bau- und Raumordnung – mit der Bitte um Aufhebung des Genehmigungsvorbehaltes – 

übermittelt. Die Kundmachung erfolgt erst nach offizieller Aufhebung des 

Genehmigungsvorbehaltes. Ihre Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.“ 

 Abteilung 16 | Referat Verkehr und Landeshochbau, 13.08.2024, GZ.: ABT16-265431/2024-2 

Die Abteilung 16 hat mit Schreiben vom 13. August 2024 folgende Einwendungen zur 1. Anhörung: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Zur geplanten Änderung der Raumordnungspläne erhebt die 

Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung 

Südoststeiermark einen Einwand. Änderung: Suchgrundstück Nr. 90/7 KG 66204 Dietersdorf, LF à 

DO, Der Änderungsbereich befindet sich östlich der L211 (Kat. D gem. RMP Südoststeiermark, DTV 

2.300/12%) im Abschnitt von ca. Str.-Km. 17,0+0,045 bis ca. Str.-Km. 17,0+0,146. Aus den in der 

Baubezirksleitung Südoststeiermark aufliegenden Anträgen auf Ausnahme vom Bauverbot vom Juni 

2003 (Umbau und Teilabbruch eines Wirtschaftsgebäudes und Zubau einer Fahrzeugwerkstatt) 

sowie vom Juli 2024 (Abbruch und Neuerrichtung Gastbetrieb inkl. Lebensmittelvertrieb und 

Unterkünfte, Errichtung von Privatzimmern zur Vermietung, Wohneinheit, Carports und PV-Anlage) 

geht hervor, dass im bestehenden Bauland der Kategorie DO eine bereits überwiegend gewerbliche 

Nutzung besteht. Da die gegenständliche Änderung laut den planungsfachlichen Erläuterungen dazu 

dient, weitere Flächen für die betriebliche Weiterentwicklung der bestehenden KFZ-Werkstatt, 

Spenglerei und Lackiererei bereit zu stellen und somit die gewerbliche Nutzung noch in Richtung 

Osten erweitert werden soll, stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die geplante Nutzung der 

Widmungskategorie entspricht.“ 

Behandlungsvorschlag für den Gemeinderat: 

„Festgehalten wird, dass das Dorfgebiet Summer seit jeher ein funktionsdurchmischtes Baugebiet 

darstellt, welches eine Versorgungsfunktion für die Umgebung erfüllt. Das Dorfgebiet Summer auf 

Seite der Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach ist räumlich wie funktionell in Zusammenhang 

mit dem nördlich angrenzenden Siedlungsgebiet Trössing in der Marktgemeinde Gnas zu sehen.  
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Gemäß Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 §30 Abs. (1) wird die Baulandkategorie Dorfgebiet wie 

folgt definiert: 

7. Dorfgebiete, das sind Flächen, die für Bauten land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in 

verdichteter Anordnung bestimmt sind, wobei auch Wohnbauten außerhalb einer land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzung mit nicht mehr als zwei Wohneinheiten und sonstige Nutzungen 

zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der 

Bewohner von Dorfgebieten dienen und sich der Eigenart des Dorfgebietes entsprechend 

einordnen lassen, soweit sie keine diesem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen 

der Bewohnerschaft verursachen; 

Die dort ansässige KFZ- Werkstatt sowie das Gasthaus dienen zweifelsfrei den wirtschaftlichen 

Bedürfnissen der BewohnerInnen von Dorfgebieten, haben lokale bis kleinregionale 

Versorgungsfunktion und sind daher innerhalb der Baulandkategorie Dorfgebiet zulässig. 

Aufgrund mehrerer Wohnnutzungsbestände und einem Handelsbetrieb ist die Umwidmung in die 

Baulandkategorie Gewerbegebiet nicht sinnvoll bzw. zielführend. Die für ein derart 

funktionsdurchmischtes Baugebiet geeignete Baulandkategorie Kerngebiet ist nach den 

gesetzlichen Bestimmungen nicht zulässig, zumal es sich aus siedlungspolitischer Sicht bei dem 

Siedlungsgebiet Summer auch nicht um einen Entwicklungsschwerpunkt handelt und das 

Dorfgebiet u.a. Geruchsemissionen unterliegt. Andererseits sind sämtliche bestehende 

Nutzungen in der Kategorie Dorfgebiet rechtlich gedeckt und daher zulässig. Darüber hinaus wird 

auf die noch immer dominante Landwirtschaft und den daraus resultierenden Emissionen im 

Siedlungsgebiet Trössing Rücksicht genommen. Aus diesen Gründen wird an der 

Baulandkategorie Dorfgebiet festgehalten. Ihr Einwand wurde nicht berücksichtigt.“ 

„Aus verkehrstechnischer Sicht werden folgende Punkte eingewendet:  

• Den Erläuterungen ist zu entnehmen, dass der Änderungsbereich über die Hofstelle auf Grundstück 

Nr. 90/2 KG Dietersdorf über die bestehende Zufahrt von der Landesstraße L211 (ca. Str.-Km. 

17,0+0,065) aufgeschlossen werden soll. Diese Zufahrt entspricht der ehemaligen 

landwirtschaftlichen Nutzung (siehe Foto unten) und ist in der derzeitigen Form aufgrund der 

Steigung und der Sichtweiten nicht für die Anbindung einer KFZ-Werkstätte geeignet. Bereits im 

Zuge der Gründung des KFZ-Betriebes wäre ein an die geänderte Nutzung angepasster 

Zufahrtsvertrag zu beantragen gewesen. Ein solcher Vertrag liegt nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht vor, und ist ein entsprechender Antrag auch ohne Weiterentwicklung des Betriebes aufgrund 

der geänderten Nutzung nachzuholen oder die Erschließung des Betriebes zu ändern. Eine 

zusätzliche Erweiterung der Nutzung für die Erschließung des gegenständlichen 

Änderungsbereiches wird jedenfalls abgelehnt. Sollte die Zufahrt dennoch dafür herangezogen 

werden, behält sich das Land eine Schließung vor.  

• Der Erweiterung des Baulandes nach Osten für die Weiterentwicklung des KFZ-Betriebes wird 

folglich nur zugestimmt, wenn die äußere Anbindung des Änderungsbereiches über die weiter südlich 

liegende Zufahrt auf Gst. Nr. 90/3 KG Dietersdorf erfolgt, die bei ca. Str.-Km. 17,0+0,147 in die L211 

einbindet, wobei auch in diesem Fall die Bestandszufahrt auf eine ausreichende Leistungsfähigkeit 
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Entfernung von Fremdkörpern udgl.) besprochen und eine positive Abnahme des Sachverhalts 

nach Umsetzung der Maßnahmen in Aussicht gestellt. Laut Betreiber und Eigentümer sollen die 

Maßnahmen im Rahmen des bevorstehenden Umbaus des Gasthauses Summer umgesetzt 

werden. 

Im Sinne einer teilweisen Berücksichtigung Ihres Einwands wurde im Wortlaut der 

Beschlussunterlagen die Festlegung des Aufschließungserfordernisses „Nachweis einer 

ausreichenden verkehrlichen Anbindung an das öffentliche Straßennetz im Einvernehmen mit der 

Landesstraßenverwaltung“ für das Aufschließungsgebiet mit der fortlaufenden Nummer 24 

(Baulanderweiterungsbereich) ergänzt. Durch die Festlegung ist sichergestellt, dass die 

verkehrsplanerischen Interessen, zumindest bei nachfolgenden Verfahren im 

Baulanderweiterungsbereich, als Bedingung für die Baulandvollwertigkeit, berücksichtigt werden 

müssen.  

Weiters wurde der Erläuterungsbericht im Kapitel „Überörtlichen Festlegungen und 

Einschränkungen“ zum Sachthema Verkehr wie folgt ergänzt.  

„Gemäß Einwendung der Abteilung 16 - Referat Verkehr und Landeshochbau vom 13.08.2024, 

GZ.: ABT16-265431/2024-2 im Rahmen der 1. Anhörung wurden folgende überörtliche 

verkehrsplanerische Interessen mitgeteilt: Die bestehende Zufahrt im nördlichen Bereich (ca. Str.-

Km. 17,0+0,065) ist in der derzeitigen Form aufgrund der Steigung und der Sichtweiten nicht für 

die Anbindung einer KFZ-Werkstätte geeignet. Die äußere Anbindung des KFZ-Betriebs hat über 

die bestehende Zufahrt auf Gst. Nr. 90/3 KG Dietersdorf zu erfolgen, wobei der Kreuzungsbereich 

an der L-211 auf eine ausreichende Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit zu überprüfen ist.“ 

Darüber hinaus wurde Ihre Einwendung dem Anhang zu den Erläuterungen beigelegt.  

Ihr Einwand wurde teilweise berücksichtigt.“ 

 Abteilung 16 | Referat Verkehr und Landeshochbau, 30.04.2025, GZ.: ABT16-265431/2024-5 

Die Abteilung 16 hat mit Schreiben vom 30. April 2025 folgende Einwendungen zur 2. Anhörung: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! Zur geplanten Änderung der Raumordnungspläne teilt die 

Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau, in Abstimmung mit der Baubezirksleitung 

Südoststeiermark das Folgende mit: Die Änderung wird zur Kenntnis genommen. Durch die 

Aufnahme eines entsprechenden Aufschließungserfordernisses für den gegenständlichen 

Baulanderweiterungsbereich ist die Berücksichtigung der Interessen der Landesstraßenverwaltung 

ausreichend sichergestellt. Es wird der Vollständigkeit halber darauf verwiesen, dass sich im Hinblick 

auf die in den Erläuterungen unter Punkt 3) Verkehr angeführten Ergebnisse der Vor-Ort-Begehung 

am 22. 1. 2025, betreffend die verkehrliche Neuorganisation des Bereiches östlich der L211, 

zwischenzeitlich im Zuge der Antragstellung an die Baubezirksleitung noch Änderungen ergeben 

haben. 

Die in Unterpunkt 1 angeführte Bestandszufahrt bei ca. Str.-Km. 17,12 wird nicht zur Gänze 

geschlossen. Sie wird in Zukunft als untergeordnete Zufahrt zu einigen Parkplätzen mit E-
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 Verordnung der Flächenwidmungsplanänderung 1.19, sowie Erläuterungsbericht.10 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge den Behandlungsvorschlag über die eingelangten Einwendungen und 

Stellungnahmen hinsichtlich der Flächenwidmungsplanänderung 1.19 beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Behandlung der 

eingelangten Einwendungen und Stellungnahmen hinsichtlich Flächenwidmungs-

planänderung 1.19. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

23.2. Beschlussfassung der Flächenwidmungsplanänderung 1.19. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Bezugnehmend auf den vorhergehenden Tagesordnungsunkt 23.1, wird dem Gemeinderat 

die vom Raumplaner DI Stefan Battyan erstellte Endfassung der Änderung des 

Flächenwidmungsplanes 1.19, zur Kenntnis gebracht. 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Verordnung der Flächenwidmungsplanänderung 1.19, sowie Erläuterungsbericht.10 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die gegenständliche Änderung des Flächenwidmungsplan 1.19, verfasst 

von DI Stefan Battyan, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz, GZ: 0976/2024, beschließen und die 

Verordnung erlassen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die gegenständliche Änderung 

des Flächenwidmungsplan 1.19, verfasst von DI Stefan Battyan, Franziskanerplatz 10, 8010 

Graz, GZ: 0976/2024. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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24. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme am Interreg-Projekt „Stärkung der 

Katastrophenschutzkapazitäten in der Grenzregion Slowenien – Österreich“. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Es handelt sich um das gemeinsame Interreg-Projekt „Stärkung des Katastrophenschutzes in 

der Grenzregion Slowenien - Österreich“. Dieses Projekt wird durch die Europäische Union im 

Rahmen des Interreg-Programms gefördert und verfolgt mehrere zentrale Ziele: 

– die gezielte Anschaffung moderner Katastrophenschutzausrüstung mit Schwerpunkt auf 

Hochwasserschutz, 

– die Entwicklung gemeinsamer Einsatz- und Führungsstrategien, 

– die Verbesserung der grenzüberschreitenden Alarmierung, Kommunikation und Logistik, 

– die regelmäßige Durchführung gemeinsamer Übungen und Schulungen, 

– und die Ausarbeitung abgestimmter Einsatzpläne, insbesondere für Großschadenslagen. 

Teilnehmende Gemeinden auf slowenischer Seite wären Apače, Cankova, Rogašovci und 

Kuzma, auf österreichischer Seite Bad Radkersburg, Halbenrain, Deutsch Goritz, Mureck 

sowie St. Peter am Ottersbach. Zusätzlich wären drei übergeordnete Organisationen beteiligt: 

die Gasilska zveza Slovenije, der Landesfeuerwehrverband Steiermark und der 

Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg. 

Ein zentrales Prinzip des Projekts ist die Übergabe der angeschafften Ausrüstung an die 

bestehenden Strukturen der Freiwilligen Feuerwehren in den beteiligten Gemeinden. 

Die Gesamtkosten für die österreichischen Beteiligten werden auf EUR 705.012,25, wobei auf 

die Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach ein Anteil von EUR 97.058,45 entfallen würde. 

Die Übergabe nachstehender Ausrüstung würde an St. Peter am Ottersbach erfolgen: 

 

Das gesamte Projekt wird von der Europäischen Union mit 80 % gefördert. Dies bedeutet, 

dass die Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach lediglich einen Betrag von  

EUR 19.411,69 mit Eigenmitteln finanzieren müsste. 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Projektbeschreibung 

 Kostenaufstellung 
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Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Herstellung der Grundbuchsordnung gem. den Sonderbestimmungen 

des §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz laut Vermessungsurkunde des Vermessungsbüros 

Huber+Partner ZT GmbH, vom 18.04.2025, GZ: 253347-1, beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Herstellung der 

Grundbuchsordnung gem. den Sonderbestimmungen des §§ 15 ff 

Liegenschaftsteilungsgesetz laut Vermessungsurkunde des Vermessungsbüros 

Huber+Partner ZT GmbH, vom 18.04.2025, GZ: 253347-1. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

26. Beratung und Beschlussfassung über die bestehenden Gemeindeförderungen. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Die Marktgemeinde St. Peter am Ottersbach hat verschiedene Zuschüsse und Förderungen 

eingerichtet, um Bürgerinnen und Bürger finanziell zu unterstützen. Zu den bestehenden 

Förderungen zählen unter anderem Zuschüsse für Heizungen, Photovoltaikanlagen, 

Solaranlage, Färbelung, Besamungszuschuss, Kindergartenfahrtenzuschüsse, Zinsen-

zuschüsse, Wohnbauförderungen, Kommunalsteuerförderung, sowie die Falltierentsorgung. 

Die Gemeinden in der Klima- & Energiemodellregion Gnas – St. Peter a. O. – Deutsch Goritz 

haben diesbezüglich eine einheitliche Position eingenommen und die Notwendigkeit zur 

Überprüfung und gegebenenfalls Abschaffung bzw. momentaner Aussetzung der 

bestehenden Förderungen betont. 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Übersicht der bestehenden Gemeindeförderungen.13 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge mit Stichtag 31.07.2025 die Zuschüsse für Heizungen, 

Photovoltaikanlagen, Solaranlage, Färbelung, Falltierentsorgung und Besamungszuschuss 

um 50 % verringern. 



Mark tgemeinde  

ST.  PETER AM OTTERSBACH  Verhandlungsschrift Gemeinderatssitzung 
Petersplatz 3, 8093 St. Peter am Ottersbach ÖFFENTLICH 

 

GZ: 004-1/GR 01/02-2025 | GR-Sitzung 22. Mai 2025 Seite 82 von 167 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt mit 10 Stimmen und 5 Gegenstimmen, die 

Zuschüsse für Heizungen, Photovoltaikanlagen, Solaranlage, Färbelung, 

Falltierentsorgung und Besamungszuschuss um 50 % mit Stichtag 31.07.2025 zu 

verringern. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg Trummer 

Enthaltung:  --- 

27. Beratung und Beschlussfassung über den Vertragsabschluss zur Hagelabwehr. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Angesichts der zunehmenden Wetterextreme und der damit verbundenen Risiken für die 

Landwirtschaft und die Infrastruktur ist es von großer Bedeutung, geeignete Maßnahmen zur 

Hagelabwehr zu ergreifen. Es werden die Angebote zur Hagelabwehr vorgestellt und 

diskutiert. 

Hagelabwehr Südflug GmbH EUR 13.788,54 brutto 

Steirische Hagelabwehrgenossenschaft eGen EUR 15.275,70 brutto 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Angebot der Hagelabwehr Südflug GmbH. 

 Angebot der Steirischen Hagelabwehrgenossenschaft eGen. 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Beauftragung für die Hagelabwehr nicht zu beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Hagelabwehr nicht zu 

beauftragen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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28. Beschlussfassung über die Auszahlung des Jagdpachtentgeltes für das Pachtjahr 

2025/2026. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Der Aufteilungsentwurf für die Auszahlung des Jagdpachtentgeltes für das Pachtjahr 

2025/2026 wurde ordnungsgemäß über vier Wochen, in der Zeit vom 01. April bis 29. April 

2025 zur Einsicht aufgelegt. Es wurden keine Einsprüche dagegen erhoben. 

Die Auszahlung des Jagdpachtentgeltes soll in der Zeit von 26. Mai bis 07. Juli 2025  

(6 Wochen hindurch) durch Barabholung im Gemeindeamt erfolgen. Das Jagdpachtentgelt 

beträgt für das Pachtjahr 2025/2026 in St. Peter am Ottersbach EUR 2,90, Bierbaum am 

Auersbach EUR 2,20 und Dietersdorf am Gnasbach EUR 2,50 je Hektar. (Summe  

EUR 12.247,71). 

Gemäß § 21 Absatz 3 des Jagdgesetzes verfallen Anteile, die nicht bis zum 07. Juli 2025 

(Auszahlungsfrist sechs Wochen) behoben werden, zugunsten der Gemeindekasse. Gemäß 

dem Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2010 der Altgemeinde St. Peter am 

Ottersbach werden die Grundeigentümer ersucht, ihre Anteile nicht abzuholen, damit diese für 

anstehende Wegsanierungen der jeweiligen Katastralgemeinden zweckgebunden verwendet 

werden können. 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Auszahlung des Jagdpachtentgeltes in der Zeit vom 26. Mai bis  

07. Juli 2025 gemäß den angeführten Bedingungen durch Barabholung im Gemeindeamt 

beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Auszahlung des 

Jagdpachtentgeltes in der Zeit vom 26. Mai bis 07. Juli 2025 gemäß den angeführten 

Bedingungen durch Barabholung im Gemeindeamt. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 
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29. Beschlussfassung über die Änderung des Sitzungsplanes für das Jahr 2025. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Der beschlossene Sitzungsplan für das Jahr 2025 soll geringfügig abgeändert werden. 

Sitzungstermine für das Jahr 2025: 

Juli: Donnerstag, 31. Juli 2025 – 19:30 Uhr 

September: Donnerstag, 25. September 2025 – 19:30 Uhr 

Dezember: Dienstag, 16. Dezember 2025 – 19:00 Uhr 

Die vorangeführten Sitzungstermine des Gemeinderates sind somit verbindlich und auf Grund 

der angeführten Gesetzesstelle an der Amtstafel der Gemeinde für die Dauer der zeitlichen 

Geltung des Sitzungsplanes kundzumachen12. Die jeweilige Tagesordnung für die oben 

angeführten Gemeinderatssitzungen wird eine Woche vor dem jeweiligen Sitzungstermin an 

der Amtstafel kundgemacht. 

Es wird angemerkt, dass bei dringenden Angelegenheiten außerplanmäßige 

Gemeinderatssitzungen einberufen werden können. 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt Bürgermeister Reinhold Ebner den Antrag, der 

Gemeinderat möge den Sitzungsplan des Gemeinderates für das Jahr 2025 beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Sitzungsplan des 

Gemeinderates für das Jahr 2025. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

30. Dringlichkeitsantrag: Veröffentlichung Verhandlungsschrift. 

Sachverhalt und Antragsbegründung 

Die Fraktion SPÖ hat den Dringlichkeitsantrag über die Veröffentlichung der 

Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzungen eingebracht. GR Wolfgang Hebenstreit 

erläutert den eingebrachten Antrag3. Namen und Daten, die datenschutzrechtlich geschützt 

werden müssen, sollen bei der Veröffentlichung der Verhandlungsschrift geschwärzt werden. 
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Nach Genehmigung durch den Gemeinderat soll die Verhandlungsschrift zukünftig 

unverzüglich auf der Gemeindewebsite veröffentlicht werden, um eine offene und 

demokratische Kommunikation zwischen Gemeindeart und Bürger:innen zu gewährleisten. 

Unterlagen 

Folgende relevante Unterlagen liegen dem Gemeinderat vor: 

 Dringlichkeitsantrag der Fraktion SPÖ3 

Antrag 

Nach diversen Wortmeldungen stellt GR Wolfgang Hebenstreit den Antrag, der Gemeinderat 

möge die Veröffentlichung der Verhandlungsschrift auf der Gemeindewebsite beschließen. 

 BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Verhandlungsschrift nach 

Genehmigung durch den Gemeinderat auf der Gemeindewebsite zu veröffentlichen. 

Stimmen dafür:  Bgm. Reinhold Ebner, Vizebgm. Helfried Otter, GR Helmut Glauninger, GR Christian Leber, GRin Ingrid Leber, GR Peter Pucher, GR Josef 

Andreas Schantl, GR Rainer Thuswohl, Kassier Gerhard Sundl, GR Gerhard Pucher, GR Julian Radkohl, GR Martina Rößler, GR Georg 

Trummer, GR Anton Solderer, GR Wolfgang Hebenstreit 

Gegenstimmen: --- 

Enthaltung:  --- 

31. Allfälliges. 

31.1 GR Wolfgang Hebenstreit 

– ersucht, im westlichen Bereich der Ottersbachhalle eine Beleuchtung zu 

installieren, da sich die Kinder im Winter im Dunkeln bewegen müssten. 

– ersucht, um Sanierung der Straßenbankette im Gemeindegebiet. 

31.2 Bürgermeister Reinhold Ebner 

– berichtet über mutwillige Zerstörungen durch Jugendliche im öffentlichen WC. 

– berichtet über Mutproben von Jugendlichen, bei denen sie ohne Stehenbleiben 

mit dem Moped über die Kreuzung mit einer Stopptafel fahren. 

31.3 GR Gerhard Pucher 

– stellt die Anfrage, wem die Stiege beim Pfarrheim gehört und ob sich die 

Gemeinde mit einem finanziellen Zuschuss an einer Sanierung beteiligen würde? 

Der Bürgermeister erläutert, dass das gesamte Pfarrheim im Besitz der Pfarre sei 

und durch die Gemeinde vereinbarungsgemäß die Reinigung des öffentlichen 

WC´s erfolge. 
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31.4 Kassier Gerhard Sundl 

– ersucht, dass auch wieder die Stauden bei den Wäldern an den 

Gemeindestraßen geschnitten wird. 

 

Bürgermeister Reinhold Ebner erklärt die Gemeinderatssitzung am 22. Mai 2025 um 21:43 Uhr für 

geschlossen. Die Verhandlungsschrift für die öffentliche Sitzung besteht inklusive Anhang aus  

167 Seiten. 

Diese Verhandlungsschrift wurde in der Gemeinderatssitzung am 31. Juli 2025,  

GZ: 004-1/GR 02/03-2025, genehmigt und unterschrieben. 

St. Peter am Ottersbach, am 31. Juli 2025 

 

 

Vorsitzender 
Bürgermeister Reinhold Ebner 

 
Schriftführer 

GRin Ingrid Leber 
   

Schriftführer 
Kassier Gerhard Sundl 

 
Schriftführer 

GR Wolfgang Hebenstreit 
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ANHANG 

Anhang als integrierender Bestandteil der Verhandlungsschrift, Texte werden zum Beschlusstext 

erhoben: 

 

1 Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung der Gemeinderatsmitglieder. 

2 Nachweis über die Übermittlung der Verhandlungsschrift der Sitzung am 27. März 2025. 

3 Dringlichkeitsantrag: Veröffentlichung Verhandlungsschrift. 

4 Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung 1967. 

5 Gegenüberstellung eingelangte Darlehensangebote. 

6 Vertragsentwurf: Darlehen "Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad" (BZ-Mittel). 

7 Vertragsentwurf: Darlehen "Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad" (Eigenmittel). 

8 Entwurf des Kaufvertrages über den Erwerb des Gstk. Nr. 409/3, KG 66230 St. Peter 

am Ottersbach 

9 Verordnung der 5. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht (PV-Anlagen), Flächenwidmungsplanänderung 1.17 (PV-

Anlagen), sowie Erläuterungsbericht. 

10 Verordnung der 6. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts 1.00 einschließlich 

Umweltprüfung und Umweltbericht, Flächenwidmungsplanänderung 1.18, sowie 

Erläuterungsbericht. 

11 Verordnung der Flächenwidmungsplanänderung 1.19, sowie Erläuterungsbericht. 

12 Vermessungsurkunde, Huber + Partner ZT GmbH, 18.04.2025, GZ: 253347-1. 

13 Übersicht der bestehenden Gemeindeförderungen. 

14 Kundmachung des Sitzungsplanes des Gemeinderates für das Jahr 2025. 
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1 Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung der Gemeinderatsmitglieder. 
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2 Nachweis über die Übermittlung der Verhandlungsschrift der Sitzung am 27. März 2025. 
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3 Dringlichkeitsantrag: Veröffentlichung Verhandlungsschrift. 
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4 Übertragungsverordnung gem. § 43 Abs. 2 Stmk. Gemeindeordnung 1967. 
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5 Gegenüberstellung eingelangte Darlehensangebote. 
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6 Vertragsentwurf: Darlehen "Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad" (BZ-Mittel). 
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7 Vertragsentwurf: Darlehen "Freizeitanlage: Sportanlage, Jugendraum & Freibad" (Eigenmittel). 
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